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I. BEGRÜNDUNG 

1 ANLASS ZUR FORTSCHREIBUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS 

1.1 Planungserfordernis  

Die Verbandsgemeinde Alzey-Land hat am 13.10.2014 beschlossen, ihren Flächennutzungsplan mit dem 
Planungsziel 2035 fortzuschreiben. Der derzeit wirksame Flächennutzungsplan (Flächennutzungsplan 
2015) wurde im Jahr 2004 genehmigt und seitdem stetig durch verschiedene Änderungen ergänzt. 

Nach § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städ-
tebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Im vorliegenden Fall ist die Verbandsgemeinde Trä-
gerin der Planungshoheit des Flächennutzungsplans. 

Das Erfordernis zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Alzey-Land ergibt 
sich aus folgenden Gründen: 

Á die Entwicklungsziele der Ortsgemeinden sollen überprüft, weiterentwickelt und darauf aufbauend 
die im wirksamen Flächennutzungsplan dargestellten Flächen entsprechend modifiziert werden, 

Á geänderte übergeordneten Planungen und somit neue Rahmenbedingungen in der Verbandsge-
meinde Alzey-Land erfordern die Anpassung des Flächennutzungsplanes (neu aufgestellter ROP 
Rheinhessen-Nahe, Fortschreibung des LEP IV), 

Á die Einzeländerungen des wirksamen FNP, die seit 2004 stattgefunden haben, sollen in der Gesamt-
fortschreibung zusammengeführt werden. 

Durch die Fortschreibung des Flächennutzungsplans wird eine nachhaltige Entwicklung der Verbandsge-
meinde gesichert und geordnet fortgeführt. 

1.2 Ziele und Zwecke der Planung 

Mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Alzey-Land soll eine aktuelle 
Grundlage für die künftige städtebauliche Entwicklung in der Verbandsgemeinde für die nächsten 10 bis 
15 Jahre geschaffen werden. Ziel ist vor allem die Anpassung an die aktuellen landes- und regionalplane-
rischen Ziele und Grundsätze sowie an bereits stattgefundene Entwicklungen. Insbesondere die qualita-
tive und quantitative Steuerung der städtebaulichen, insbesondere der Wohn- und Gewerbeflächenent-
wicklung, im vorgesehenen Planungshorizont stellen ein wesentliches Ziel der FNP-Fortschreibung dar.  

Zudem sollen die maßgeblichen Belange des Umweltschutzes in die Planung einfließen. Für die vorlie-
gende Flächennutzungsplanfortschreibung ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange des Umweltschut-
zes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraus-
sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Planung ermittelt werden.  

Im Rahmen der vorliegenden Flächennutzungsplanfortschreibung ist es vorgesehen den Landschaftsplan 
der Verbandsgemeinde ebenfalls fortzuschreiben und die wesentlichen Inhalte in den Flächennutzungs-
plan zu integrieren. Die Erarbeitung eines Landschaftsplanes erfolgt parallel zum FNP-Verfahren. Laut § 5 
Abs. 3 Landesnaturschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LNatSchG vom 6.10.2015) werden die Landschaftspläne 
ŀƭǎ αƴŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊŦŀŎƘƭƛŎƘŜǊ tƭŀƴǳƴƎǎōŜƛǘǊŀƎ ŦǸǊ ŘƛŜ CƭŅŎƘŜƴƴǳǘȊǳƴƎǎǇƭŅƴŜ ŜǊǎǘŜƭƭǘ ǳƴŘ ǳƴǘŜǊ !ōǿŅƎǳƴƎ Ƴƛǘ 
den anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen als Darstellungen in die Flächennutzungs-
ǇƭŅƴŜ ŀǳŦƎŜƴƻƳƳŜƴάΦ  

2 RÄUMLICHER UND SACHLICHER GELTUNGSBEREICH 

Räumlicher Geltungsbereich für die Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes ist das gesamte 
Gebiet der Verbandsgemeinde Alzey-Land mit einer Gesamtfläche von 17.389 ha (Stand 31.12.2014). 

Sachlich wird die Thematik Windenergie aus der Gesamtfortschreibung des FNP ausgegliedert und in 
einem separaten Teilflächennutzungsplan behandelt. 

3 AUFGABE UND BEDEUTUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS 

Nach § 1 Baugesetzbuch (BauGB) ist es Aufgabe der Bauleitplanung, eine nachhaltige städtebauliche Ent-
wicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung in den Ge-
meinden zu gewährleisten. Darüber hinaus soll die Bauleitplanung einen Beitrag zur Sicherung einer 



Teilfortschreibung Siedlungsentwicklung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Alzey-Land 
Begründung Seite 8  

WSW & Partner GmbH - Hertelsbrunnenring 20 - 67657 Kaiserslautern - Tel. (0631) 3423-0 - Fax (0631) 3423-200 

menschenwürdigen Umwelt leisten und helfen, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln. 

Das Baugesetzbuch sieht dabei einen zweistufigen Aufbau der Bauleitplanung vor: Der Flächennutzungs-
Ǉƭŀƴ ŀƭǎ ǎƻƎΦ ǾƻǊōŜǊŜƛǘŜƴŘŜǊ .ŀǳƭŜƛǘǇƭŀƴ όϠ м !ōǎΦ н .ŀǳD.ύ ǎƻƭƭ αŦǸǊ Řŀǎ ƎŜǎŀƳǘŜ DŜƳŜƛƴŘŜƎŜōƛŜǘ ŘƛŜ ǎƛŎƘ 
aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraus-
sehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen" darstellen (§ 5 Abs. 1 Satz 1 BauGB)1 und be-
ǊŜƛǘŜǘ ŘŀƳƛǘ ŘƛŜ αōŀǳƭƛŎƘŜ ǳƴŘ ǎƻƴǎǘƛƎŜ bǳǘȊǳƴƎ ŘŜǊ DǊǳƴŘǎǘǸŎƪŜ ƛƴ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜϦ ǾƻǊ όϠ м !ōǎΦ м .ŀǳD.ύΦ 

Er bildet die Grundlage und den Rahmen für die Erarbeitung von Bebauungsplänen2, die als sog. verbind-
liche Bauleitpläne (s. § 1 !ōǎΦ н .ŀǳD.ύ ŦǸǊ ¢ŜƛƭōŜǊŜƛŎƘŜ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜ ŘƛŜ αǊŜŎƘǘǎǾŜǊōƛƴŘƭƛŎƘŜƴ CŜǎǘǎŜǘπ
ȊǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ ǎǘŅŘǘŜōŀǳƭƛŎƘŜ hǊŘƴǳƴƎϦ ŜƴǘƘŀƭǘŜƴ όϠ у !ōǎΦ м {ŀǘȊ м .ŀǳD.ύ ǳƴŘ ŘŀƳƛǘ ŘƛŜ αōŀǳƭƛŎƘŜ ǳƴŘ 
sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde" leiten (§ 1 Abs. 1 BauGB). 

Die Erfüllung dieser Aufgabe muss sich an den in § 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB allgemein formulierten Zielen, 
der sog. Zielquadriga orientieren: 

Á Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, 
Á Gewährleistung einer sozialgerechten Bodennutzung, 
Á Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, 
Á Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen. 

Um diese Ziele zu erreichen, sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen insbesondere die in § 1 Abs. 5 
BauGB aufgeführten Planungsleitsätze zu beachten.  

Nicht alle genannten Ziele können gleichermaßen berücksichtigt werden. Ihre Heterogenität bedingt 
meist eine inhaltliche Konkurrenz oder gar Gegensätzlichkeit. Das BauGB enthält daher in § 1 Abs. 7 das 
sog. Abwägungsgebot, also die Forderung, die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und un-
tereinander gerecht abzuwägen. 

3.1 Rechtswirkung 

Als vorbereitender Bauleitplan entfaltet der Flächennutzungsplan keine unmittelbare Rechtskraft für den 
Bürger. Aus seinen zeichnerischen und textlichen Darstellungen sind weder Rechtsansprüche, wie etwa 
bei einer Baugenehmigung, noch Entschädigungsansprüche, die aufgrund von Bebauungsplanfestsetzun-
gen entstehen können, herzuleiten. Einen Anspruch auf Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung 
eines Bauleitplans haben die Bürger aufgrund der Planungshoheit der Gemeinden nicht.  

Der Flächennutzungsplan entwickelt jedoch Bindungswirkung für nachfolgende Bebauungspläne: Sie müs-
ǎŜƴ ŀǳǎ ƛƘƳ αŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘϦ ǿŜǊŘŜƴ όϠ у !ōǎΦ н .ŀǳD.ύΦ So stellt der Flächennutzungsplan behördenintern, 
d.h. für die Verwaltung und auch andere Behörden, ein planungsbindendes Programm dar, indem sie ihre 
Planung/ Fachplanung dem jeweiligen Flächennutzungsplan anzupassen haben. Dies unterscheidet den 
Flächennutzungsplan von Bebauungsplänen, die nur für Teile des Gemeindegebietes aufgestellt werden 
und verbindliche Regelungen auch für die Bürger und die Baugenehmigungsbehörden enthalten. 

Eine mittelbare Rechtswirkung entfaltet der Flächennutzungsplan jedoch in besonderen Fällen für privile-
gierte Vorhaben im Außenbereich gem. § 35 BauGB, da sich die Darstellungen im Flächennutzungsplan 
hier direkt auf die Erteilung einer Baugenehmigung auswirken.  

Die Geltungsdauer eines Flächennutzungsplans muss sich an den voraussehbaren Bedürfnissen der Ge-
meinde orientieren. Da das Aufstellungsverfahren für einen Flächennutzungsplan in der Regel bereits 
mehrere Jahre in Anspruch nimmt und die öffentliche Hand auch für Planungssicherheit zu sorgen hat, ist 
eine Geltungsdauer von 10 bis 15 Jahren anzustreben. Wenn sich für einzelne Teilbereiche die Planungs-
ziele ändern, besteht die Möglichkeit, ein Änderungsverfahren durchzuführen. 

 

1  Die Darstelllungen sind daher im Allgemeinen nur grobmaschig, d. h. nicht parzellenscharf; die Maßstabsebene des Flächennutzungsplanes 
(M. 1:10.000) schließt im Übrigen einen zu hohen Detaillierungsgrad aus.  

2  Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln (§ 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB) 
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3.2 Allgemeine Darstellungssystematik 

Die zeichnerische Darstellung des Flächennutzungsplans erfolgt unter Verwendung von digitalen Katas-
tergrundlagen (ATKIS), darunter das digitale Landschaftsmodell und das digitale Geländemodell sowie 
Vektordaten der Flurkarten im Maßstab 1:1.000.  

Der Flächennutzungsplan enthält Darstellungen, Kennzeichnungen sowie nachrichtliche Übernahmen und 
Vermerke. 

Darstellungen 

Die Darstellungen bilden die wesentlichen Inhalte des Flächennutzungsplans. Sie bringen den planeri-
schen Willen der Gemeinde zum Ausdruck. 5ŜǊ 5ŀǊǎǘŜƭƭǳƴƎǎƪŀǘŀƭƻƎ ŘŜǎ Ϡ р !ōǎΦ н .ŀǳD. ƛǎǘ ƻŦŦŜƴ όαƛƴǎπ
besondere"), d.h. die Gemeinde kann von sich aus Darstellungen hinzufügen oder weglassen, sie ist aber 
dahingehend begrenzt, dass im Flächennutzungsplan nur dargestellt werden kann, was entsprechend den 
örtlichen Gegebenheiten für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. 

Kennzeichnungen 

Kennzeichnungen sind nicht Ausdruck des planerischen Willens der Gemeinde, sondern objektive Be-
schreibung eines städtebaulichen Befundes und Hinweis darauf, dass bei der Bebauungsplanung und bei 
der Nutzung der Grundstücke die besondere Beschaffenheit der gekennzeichneten Fläche zu berücksich-
tigen ist. Unmittelbare rechtliche Wirkungen gehen von einer Kennzeichnung nicht aus. 

Nachrichtliche Übernahmen und Vermerke 

Nach anderen gesetzlichen Vorschriften festgesetzte Planungen und sonstige Nutzungsregelungen3 sowie 
nach Landesrecht denkmalgeschützte Mehrheiten von baulichen Anlagen4 sollen in den Flächennutzungs-
plan nachrichtlich übernommen werden (§ 5 Abs. 4 S. 1 BauGB). Sind derartige Festsetzungen in Aussicht 
genommen, sollen sie im Flächennutzungsplan vermerkt werden (§ 5 Abs. 4 S. 2 BauGB). 

4 VERFAHREN 

4.1 Verfahrensablauf 

Der Ablauf des Flächennutzungsplanverfahrens richtet sich nach den Vorgaben des Baugesetzbuches. Da-
bei werden nachfolgende Verfahrensschritte durchgeführt: 

 
 

Abb. 1: Ablauf Flächennutzungsplanverfahren entsprechend BauGB (Eigene Darstellung) 

 

3  Z.B. in einer Rechtsverordnung bestimmte Schutzgebiete (WSG, NSG, LSG etc.) und vor allem Planfeststellungen nach den in § 38 BauGB 
aufgezählten Fachplanungsgesetzen 

4  Gemeint sind damit nicht etwa einzelne denkmalgeschützte Gebäude, sondern sog. Ensembles, also Gebäudegruppen  
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4.2 Verfahrensvermerke 

Aufstellung (§ 2 Abs. 1 BauGB) 

Der Verbandsgemeinderat hat die Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 2035 am 
13.10.2014. beschlossen. Der Beschluss wurde am 06.11.2014 ortsüblich bekannt gemacht. 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden, Scoping (gem. § 3 Abs. 1 BauGB) und § 4 
Abs. 1 BauGB 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte vom 18.12.2017 bis 19.02.2018. 
Die Bekanntmachung erfolgte am 30.11.2017 Die Aufforderung zur Äußerung der Träger öffentlicher Be-
lange gem. § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 05.12.2017. Die Behörden wurden auch zur Äu-
ßerung hinsichtlich Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert. 

Antrag auf Landesplanerische Stellungnahme (§ 20 LPlG Rhl.-Pfalz) 

Am 30.08.2017 wurde bei der Unteren Landesplanungsbehörde der Antrag auf landesplanerische Stel-
lungnahme zum Planungsstand des Flächennutzungsplanes eingereicht. Die Ergebnisse der Landesplane-
rischen Stellungnahme sind eingegangen und mit Schreiben vom 11.10.2017 mitgeteilt worden. 

Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) und Beteiligung der Behörden (§ 4 Abs. 2 BauGB) 

Der Entwurf der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 2035 hat auf die Dauer eines Monats 
in der Zeit vom 29.08. bis 28.10.2022 öffentlich ausgelegen. Die Offenlegung wurde am 18.08.2022 im 
Nachrichtenblatt Nr. 33 und am 29.09.2022 im Nachrichtenblatt Nr. 39 ortsüblich bekannt gemacht.  

Erneute Öffentliche Auslegung (§ 4a Abs. 3 BauGB) 

Der Entwurf der Flächennutzungsplanfortschreibung hat auf die Dauer von 2 Wochen in der Zeit vom 
21.04.2023 bis 05.05.2023 öffentlich ausgelegen. Die Offenlegung wurde am 13.04.2023 ortsüblich be-
kannt gemacht.  

Zustimmung der Ortsgemeinden (§ 67 Abs. 2 S. 2 GemO i.V.m. § 203 Abs. 2 S. 2 BauGB) 

Die betroffenen Ortsgemeinden haben der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes 2035 gem. 
§ 67 Gemeindeordnung zugestimmt: 

Albig 05.06.2023 

Bechenheim 06.07.2023 

Bechtolsheim 30.05.2023 

Bermersheim v. d. H. 26.09.2023 

Biebelnheim 12.07.2023 

Bornheim 06.07.2023 

Dintesheim 25.05.2023 

Eppelsheim 20.06.2023 

Erbes-Büdesheim 27.06.2023 

Esselborn 21.09.2023 

Flomborn 25.05.2023 

Flonheim 14.06.2023 

Framersheim 01.06.2023 

Freimersheim 29.06.2023 

Gau-Heppenheim 19.06.2023 

Gau-Odernheim 25.05.2023 

Kettenheim 29.06.2023 

Lonsheim 06.06.2023 

Mauchenheim 13.06.2023 

Nack 29.06.2023 
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Nieder-Wiesen 05.06.2023 

Ober-Flörsheim 22.06.2023 

Offenheim 06.09.2023 

Wahlheim 24.05.2023 

Der Verbandsgemeinderat hat die Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes 2035 am 17.07.2023 be-
schlossen. 

Genehmigungsverfahren (§ 6 BauGB)  

Die Genehmigung des Teilflächennutzungsplan "Siedlungsentwicklung" mit Begründung und Umweltbe-
richt ist gern. § 6 Abs. 4 Satz 4 BauGB -Schreiben der Kreisverwaltung Alzey-Worms vom 30. Jan. 2024, 
Az.: 6-S117HJ2/201S-0004-FNP- mit Ablauf der Genehmigungsfrist nach § 6 Abs. 4 Satz 1 BauGB am  
23.09.2023 eingetreten. 

Der Plan wurde am 05.02.2024 ausgefertigt. 

Öffentliche Bekanntmachung der Genehmigung (§ 6 Abs. 5 BauGB) 

Die Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes 2035 wurde gem. § 6 Abs. 5 BauGB am 08.02.2024 
ortsüblich bekannt gemacht und ist mit der Bekanntmachung wirksam geworden. 
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5 RAHMENDATEN, ÖRTLICHE STRUKTUR- UND BESTANDSDATEN 

5.1 Historische Entwicklung 

Seit mehr als 500 000 Jahren werden die Alzeyer Hügel von den Menschen besiedelt. Archäologische 
Funde belegen die Besiedlung mit Steinzeitbauern (die Bandkeramiker) sowie sesshaften Ackerbauern 
und Viehzüchtern in der frühen Bronzezeit bis in die Eisenzeit. Zwischen dem 5. bis 1. Jahrhundert v. Chr. 
gründeten keltische Stämme Ortschaften, wie beispielsweise Alzey. Später siedelten sich die Römer im 
Alzeyer Land an. Dies wird durch Funde, wie dem Römerkastell in Alzey (4. Jahrhundert n. Chr.) oder 
Grundrissen einstiger Römervillen z.B. bei Mauchenheim belegt. Mit den Römern kam zudem auch der 
Wein nach Rheinhessen, wodurch die ersten Weinreben auf den sonnigen Hügeln kultiviert wurden.  

Allerdings schwand die Bedeutung der römischen Stadt mit der Besiedelung der Franken, die vor allem 
ländliche Siedlungen bevorzugten und für die Gründung der Ortschaften, die bis heute die Endung αƘŜƛƳά 
tragen, verantwortlich sind.  

Durch die Vergangenheit bestehen in der Verbandsgemeinde vielfältige schützenswerte Denkmäler sowie 
vermutete und belegte archäologische Funde.  

Das Alzeyer Land war in den anschließenden Jahrhunderten territorial gespalten, bis es um das Jahr 1800 
unter französische Herrschaft fiel und im Département du Mont-Tonnerre (Donnersberg) mit der umlie-
genden Region zusammengefasst wurde. In Folge der Verträge des Wiener Kongresses 1815, wurde der 
nördliche Teil des Départements du Mont-Tonnerre Hessen zugewiesen. 

Nach der Zeit des faschistischen Deutschlands und dem Zweiten Weltkrieg wurde im Jahr 1949 das Bun-
desland Rheinland-Pfalz gegründet, zu dem Rheinhessen und damit auch die Verbandsgemeinde Alzey-
Land gehört. Im Jahr 1972, infolge der Gebietsreform, wurden die Ortschaften um Alzey in der Verbands-
gemeinde Alzey-Land zusammengefasst, die Ortschaften Dautenheim, Heimersheim und Weinheim wur-
den zu Stadtteilen der Kreisstadt Alzey. 5 

5.2 Lage und Größe der Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden 

Die Verbandsgemeinde Alzey-Land liegt im Landkreis Alzey Worms, nahe der westlichen Landesgrenze. 
Sie umschließt die Stadt Alzey ringförmig.  

In der Verbandsgemeinde Alzey-Land lebten im Dezember 2019 25.034 Einwohner. Sitz der Verbandsge-
meindeverwaltung ist in der Stadt Alzey, welche jedoch nicht der Verbandsgemeinde angehört. 

  
 

 

Abb. 2: Lage der Verbandsgemeinde Alzey-Land6und Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Alzey-Land7 

 

5  Vgl.: http://www.alzey-land.de/de/tourismus/geschichte-brauchtum; Zugriff 02/16 

6  Vgl.: http://map1.naturschutz.rlp.de/mapserver_lanis/, Zugriff: 04/2021 

7  Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Zugriff: 04/2021 
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Im Rahmen der Gebietsreform wurde die Verbandsgemeinde im Jahr 1972 aus dem Zusammenschluss 
der 24 Ortsgemeinden Albig, Bechenheim, Bechtolsheim, Bermersheim v.d.H., Biebelnheim, Bornheim, 
Dintesheim, Eppelsheim, Erbes-Büdesheim, Esselborn, Flomborn, Flonheim, Framersheim, Freimersheim, 
Gau-Heppenheim, Gau-Odernheim, Kettenheim, Lonsheim, Mauchenheim, Nack, Nieder-Wiesen, Ober-
Flörsheim, Offenheim und Wahlheim gebildet.8 Mehr als die Hälfte aller Ortsgemeinden besitzen weniger 
als 1.000 Einwohner. Die Einwohnerstärkste Ortsgemeinde ist Gau-Odernheim, die Einwohnerschwächste 
Dintesheim. 

Ortsgemeinde Gemarkungs-
größe in km² 

Einwohner-
zahl 

 Ortsgemeinde Gemarkungs-
größe in km² 

Einwohnerzahl 

Albig 10,24 km² 1.606  Framersheim 9,31 km² 1.559 

Bechenheim 2,55 km² 425  Freimersheim 6,41 km² 726 

Bechtolsheim 10,66 km²  1.725  Gau-Heppenheim  5,53 km² 517 

Bermersheim v.d.H. 2,87 km² 382  Gau-Odernheim 18,27 km² 3.867 

Biebelnheim 6,20 km² 659  Kettenheim 3,47 km² 323 

Bornheim 4,45 km² 925  Lonsheim 4,56 km² 571 

Dintesheim 1,96 km² 155  Mauchenheim 6,87 km² 960 

Eppelsheim 5,57 km² 1.198  Nack 5,56 km² 610 

Erbes-Büdesheim 10,16 km² 1.405  Nieder-Wiesen 4,89 km²  625 

Esselborn 4,10 km² 374  Ober-Flörsheim 10,24 km² 1.248 

Flomborn 7,94 km² 1.070  Offenheim 13,88 km² 662 

Flonheim 14,95 km² 2.705  Wahlheim 3,27 km² 576 

Abb. 3: Größe der Ortsgemeinden9 

5.3 Raum- und Siedlungsstruktur 

5.3.1 Raumstruktur 

Die Verbandsgemeinde ist vorwiegend ländlich strukturiert, was der hohe Anteil an landwirtschaftlichen 
Flächen von 78,1 % belegt. Der Anteil an Waldflächen ist mit 6,9 % im Vergleich niedrig. In der Verbands-
gemeinde Alzey-Land liegt der Anteil der Siedlungs-und Verkehrsfläche mit ca. 22,61 km² bei 13% und 
damit knapp unter dem landesweiten Schnitt vergleichbarer Gemeinden von 13,1%. Die Flächenanteile 
der einzelnen Flächennutzungen unterlagen in ca. 20 Jahren eher geringen Schwankungen. Die landwirt-
schaftliche Fläche hat in diesem Zeitraum um ca. 1,6 % abgenommen, die Siedlungs- und Verkehrsfläche 
um ca. 1,2 % zugenommen. Damit war das Siedlungsflächenwachstum im Vergleich zum Kreis Alzey-
Worms (+1,4 %) und beispielsweise zum benachbarten Kreis Mainz-Bingen (+2,2%) geringer. 

Flächennutzung zum 31.12.2019 
Verbandsgemeinde 
Alzey-Land 

Durchschnitt der Verbandsgemeinden gleicher Größen-
klasse (Verbandsgemeinden von 20.000 bis 50.000 EW am 

31.12.2019) 

Landwirtschaftsfläche 78,1 % 44,4% 

Waldfläche 6,9 % 38,7% 

Wasserfläche 0,7 % 1,2% 

Siedlungs- und Verkehrsfläche 13 % 13,1 % 

Sonstige Flächen 1,3 % 2,6% 

Tabelle 1: Flächennutzung in der Verbandsgemeinde Alzey-Land im Vergleich 

Die Verbandsgemeinde ist mit 142,5 EW /Km2, die im Kreis am dünnsten besiedelte Verbandsgemeinde 
(Kreis Alzey-Worms: 216,4 EW /Km2, VG Wörrstadt: 255 EW /Km2, VG Wöllstein: 192,1 EW /Km2, VG Won-
negau: 229,4 EW /Km2, VG Monsheim: 227,7 EW /Km2, VG Eich: 187,7 EW /Km2)10 

 

8  Vgl. http://www.alzey-land.de/de/; Zugriff 04/2021 

9  Vgl.: www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/ Stand 31.12,2019; Zugriff: 04/2021 

10  http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/detailInfo.aspx?topic=17411&id=3153&key=0733102&l=2, Zugriff 11/16 
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Abb. 4: Flächennutzung 1996 bis 2015 nach ausgewählten Nutzungsarten (in % der Gesamtfläche)11 

5.3.2 Siedlungsstruktur 

Die Ursprungsorte bestanden hauptsächlich aus den auch für Rheinhessen typischen, ein- bis zweige-
schossigen Bauernhäusern in fränkischer Haus-Hof-Bauweise. Die kleinen, sehr eng bebauten Ortschaften 
waren typischerweise von bäuerlichen Nutzgärten und Streuobstwiesen umgeben, die allerdings im Raum 

der Verbandsgemeinde nahezu überall aufgrund von Nutzungsaufga-
ben verlorengegangen sind. Die Abbildung zeigt den Altortbereich von 
Biebelnheim.

12 

Erst seit der Zeit nach dem 2. Weltkrieg erfuhren die meisten Orte 
deutliche Vergrößerungen, das Ortsgefüge veränderte sich oft erheb-
lich, grundsätzlich sind sie jedoch noch immer relativ kompakt und ha-
ben zumeist auch ihren dörflichen oder kleinstädtischen Charakter in 
den wesentlichen Zügen erhalten.  

Die neueren Wohngebiete, insbesondere die Einfamilienhaussiedlun-
gen, weisen eine aufgelockerte Siedlungsstruktur und geringere bauli-
che Dichte auf, sind aber auch dank großer Privatgärten stark durch-
grünt. 

Über die Siedlungsflächen der Ortsgemeinden hinaus existieren im gesamten Bereich der Verbandsge-
meinde mehrere vom Ort räumlich abgekoppelte Wohnplätze, kleinere Ortsteile und Aussiedlerhöfe, von 
denen viele seit Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden sind. So gehört zur Ortsgemeinde Bechenheim 
der Wohnplatz Haus Steinbruch, zur Ortsgemeinde Flonheim der Ortsteil Uffhofen.  

Die Ortsgemeinde Gau- Odernheim teilt sich auf in den Ortskern und den Ortsteil Gau- Heppenheim. Zu 
diesem gehören noch die Wohnplätze Felsenkeller, Haus Weinheimer und Westerschoß.  

Zur Ortsgemeinde Kettenheim gehören die Wohnplätze Bahnsiedlung, Hessensteigermühle, Wiesen-
mühle und Wormser Straße und zur Ortsgemeinde Mauchenheim gehören die Wohnplätze Hof Neber 
und Kalbsmühle.  

5.4 Bisherige und künftige Bevölkerungsentwicklung13 

Die Bevölkerungsentwicklung wirkt sich maßgeblich auf den Bedarf von Bauflächen und Infrastrukturen 
aus und stellt somit eine wesentliche Planungsgrundlage dar. 

Die Bevölkerungsentwicklung wird durch die natürliche Bevölkerungsentwicklung und Wanderungsge-
winne bzw. -verluste bestimmt. Zwischen 1975 und 2019 war insgesamt betrachtet eine positive 

 

11  http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/zeitreihe.aspx?l=2&id=3153&key=0733101&kmaid=181&topic=1&subject=11, Zugriff 
28.11.206 

12  Bildquelle: naturschutz.rlp.de/mapserver_lanis/; Zugriff 04/2021 

13  Auf der Grundlage des Statistisches Landesamt und der 5. kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung (2019); Grafiken eigene Darstellun-
gen WSW 
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Bevölkerungsentwickelung zu verzeichnen. Nach einem Rückgang Ende der 70er-Jahre ist die Bevölkerung 
kontinuierlich angestiegen. Wohnten im Jahr 1975 18.246 Einwohner in der Verbandsgemeinde so waren 
dies im Jahr 2019 24.876 Einwohner. Seit 2002 fällt der Zuwachs allerdings deutlich geringer aus. Der 
positive Trend wird sich trotz Abschwächung gem. 5. regionalisierter Bevölkerungsprognose noch bis ins 
Jahr 2035 (25.468 Einwohner) fortsetzen. Ab dann zeigt sich prognostisch eine rückläufige Bevölkerungs-
entwicklung. Die Einwohnerzahl wird im Jahr 2040 ungefähr 25.320 betragen.  

In der nachfolgenden Grafik ist dargestellt, wie sich die Bevölkerung in der Verbandsgemeinde Alzey-Land 
in den letzten ca. 45 Jahren verändert hat und sich bis 2040 prognostisch verändern wird (roter Abschnitt 
der unten dargestellten Kurve). Die konkreten Zahlen aus den Jahren 1975 bis ins Jahr 2040 finden sich 
im Anhang wieder. 

 

 
Abb. 5: Bevölkerungsentwicklung der VG Alzey-Land und 5. Kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung bis 2040 

5.4.1 Natürliche Bevölkerungsentwicklung 

Betrachtet man die nachfolgende Abbildung, so zeigt sich, dass insgesamt ein nahezu ausgeglichenes Ver-
hältnis der natürlichen Bevölkerungsbewegung in den letzten 44 Jahren zu verzeichnen war. In diesem 
Zeitraum lag die Geburtenzahl bei 9.129 und die Zahl der Sterbefälle bei 9.503.  

 
Abb. 6: Natürliche Bevölkerungsbewegung 1975 bis 2019 
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5.4.2 Wanderungsbedingte Entwicklung  

Im Gegensatz zu der natürlichen Bevölkerungsbewegung, zeigt sich bei den Wanderungen eine überwie-
gend positive Bilanz. Vor allem Ende der 80er bis Ende der 90er Jahre ist ein deutlicher Wanderungsge-
winn zu verzeichnen.  

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Verbandsgemeinde Alzey-Land vor allem durch den positiven 
Wanderungssaldo im Zeitraum von 1975 bis 2017 positive Bevölkerungszahlen verzeichnen kann. In den 
anschließenden Jahren schwächt sich die Bevölkerungsentwicklung 

 
Abb. 7: Wanderungsbewegung von 1975 bis 2019 

 

5.4.3 Bevölkerungsstruktur 

Die Bevölkerung der VG Alzey-Land setzt sich aus einer weitgehend harmonischen Geschlechterverteilung 
zusammen. Zum 31.12.2020 waren von den 25.093 Einwohnern 12.458 männliche und 12.635 weibliche 
Personen gemeldet. Die Aufteilung in die verschiedenen Altersgruppen setzte sich zu diesem Zeitpunkt 
folgendermaßen zusammen14: 

Jahr  
Alter in Jahren 

 

1999 2009 2014 2020 

Absolute Zahlen 

unter 3 795 635 636 667 

3 bis 5 843 648 693 711 

Jahr  
Alter in Jahren 

 

1999 2009 2014 2020 

Absolute Zahlen 

6 bis 9 1.204 1.012 920 1.003 

10 bis 15 1999 2009 2014 1.520 

16 bis 19 1.050 1.214 1.143 997 

20 bis 34 4.442 3.960 3.922 3.746 

35 bis 49 6.222 6.107 5.427 4.799 

50 bis 64 3.654 5.116 6.309 6.657 

65 bis 79 2.778 2.869 3.095 3.693 

80 und älter 622 1.080 1.053 1.300 

Anteil in % 

unter 3 3,4 2,6 2,6 2,7 

3 bis 6 3,6 2,7 2,8 2,8 

6 bis 9 5,2 4,2 3,7 4,0 

 

14 Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz,  http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/con-
tent.aspx?id=102&l=2&g=0733101&tp=2047, Zugriff 02/22 
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10 bis 16 7,5 7,1 6,2 6,1 

16 bis 20 4,5 5,0 4,6 4,0 

20 bis 35 19,0 16,2 15,9 14,9 

35 bis 50 26,6 25,0 21,9 19,1 

50 bis 65 15,6 21,0 25,5 26,5 

65 bis 80 11,9 11,8 12,5 14,7 

80 und älter 2,7 4,4 4,3 5,2 

Tabelle 2: Entwicklung der Altersstruktur 1999 bis 2020 

Anhand der Tabelle wird ersichtlich, dass im Jahr 2015 die größte Gruppe diejenige der 50-65-Jährigen ist, 
was bedeutet, dass die Gruppen der älteren Personen ab 50 auch in Zukunft verstärkt zunehmen werden.  

5.4.4 Verteilung der Einwohner auf die einzelnen Ortsgemeinden 

Nach dem derzeitigen Stand (31.12.2020) leben in der Verbandsgemeinde Alzey-Land 25.093 Einwohner. 
Die Verteilung der Bevölkerung auf die einzelnen Ortsgemeinden setzt sich wie folgt zusammen: 

VG gesamt  25.093  100% 

Albig  1.617  6,5% 

Bechenheim  412  1,6% 

Bechtolsheim  1.770  7,1% 

Bermersheim vor der Höhe  390  1,5% 

Biebelnheim  663  2,6% 

Bornheim  873  3,5% 

Dintesheim  153  0,6% 

Eppelsheim  1.220  4,9% 

Erbes-Büdesheim  1.437  5,7% 

Esselborn  389  1,6% 

Flomborn  1.081  4,3% 

Flonheim  2.745  10,9% 

Framersheim  1.584  6,3% 

Freimersheim  739  3,0% 

Gau-Heppenheim  523  2,1% 

Gau-Odernheim  3.866  15,4% 

Kettenheim  325  1,3% 

Lonsheim  587  2,3% 

Mauchenheim  954  3,8% 

Nack  621  2,5% 

Nieder-Wiesen  621  2,5% 

Ober-Flörsheim  1.284  5,1% 

Offenheim  663  2,6% 

Wahlheim  576  2,3% 

Tabelle 3: Verteilung der Einwohner auf die einzelnen Ortsgemeinden 2020 

5.4.5 Fazit Bevölkerung 

Die Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahrzehnte in der Verbandsgemeinde Alzey-Land war insgesamt 
positiv. Dieser Trend wird sich ς wenn auch deutlich abgeschwächt - zunächst bis ins Jahr 2025 fortsetzten. 
Ab dann ist mit einer rückläufigen Bevölkerungsentwicklung zu rechnen. Der allgemeine Trend zur Über-
alterung zeigt sich bereits heute an der Altersstruktur und wird sich weiter fortsetzen. Diese Entwicklun-
gen wirken sich auf den Bedarf an Bauflächen und die Auslastung von Infrastrukturen aus.  
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5.5 Beschäftigte und Wirtschaftsstruktur, Einzelhandel 

In der Verbandsgemeinde waren am 30.06.2020 insgesamt 3.912 sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigte am Arbeitsort gemeldet und 10.317 am Wohnort. Damit verfügt die Verbandsgemeinde über einen 
erheblichen Anteil an Auspendlern.15  

Sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte: 

am Arbeitsort16 am Wohnort17 

 30.06.2020 30.06.2020 

Insgesamt 3.912 10.317  
Männer 2.115 5.469  
Frauen 1.797 4.848  

Durch die klimatischen, naturräumlichen und topografischen Bedingungen ist die Gegend um Alzey seit 
jeher stark von der Landwirtschaft geprägt. Es bewirtschaften 377 landwirtschaftliche Betriebe eine Nutz-
fläche von insgesamt 12.446 ha.18 

Durch die Lage in Rheinhessen als größtem und einem der traditionsreichsten Weinanbaugebiete in 
Deutschland ist die Verbandsgemeinde Alzey-Land entscheidend vom Weinbau geprägt. Insgesamt wur-
den 2011 3.003 ha Weinbergfläche bewirtschaftet.19 Damit ist die Rebfläche seit Ende der 70er-Jahre um 
ca. 230 ha angestiegen. Über den größten Anteil an Rebflächen verfügen die Ortsgemeinden Flonheim 
(424 ha), Gau-Odernheim (384 ha), Albig (345 ha), Framersheim (288 ha) und Bechtolsheim (241 ha). Le-
diglich Nieder-Wiesen besitzt keine Rebflächen. 

Ortsgemeinde Fläche in ha Ortsgemeinde Fläche in ha 

Albig 345 Framersheim 288 

Bechenheim 33 Freimersheim 12 

Bechtolsheim 241 Gau-Heppenheim 116 

Bermersheim v.d.H. 88 Gau-Odernheim 384 

Biebelnheim 202 Kettenheim 30 

Bornheim 103 Lonsheim 113 

Dintesheim 41 Mauchenheim 70 

Eppelsheim 101 Nack 28 

Erbes-Büdesheim 43 Nieder-Wiesen 0 

Esselborn 29 Ober-Flörsheim 77 

Flomborn 102 Offenheim 80 

Flonheim 424 Wahlheim 52 

Verbandsgemeinde 3.003 

Tabelle 4: Weinrebenflächen nach Ortsgemeinden, Stand 2011 (keine aktuelleren Zahlen verfügbar) 

Neben der Landwirtschaft nimmt auch der Tourismus eine wichtige Stellung in der gesamten Region 
Rheinhessen ein. Die Verbandsgemeinde ist anerkannter αCǊŜƳŘŜƴǾŜǊƪŜƘǊǎƻǊǘά, wobei der Schwerpunkt 
des Tourismus eher auf Tagestourismus oder Kurzreisen liegt. In der Gemeinde sind 23 Betriebe (Stand 3. 
Juli 2020) mit 262 Betten vorhanden. Im Jahr 2020 waren 10.610 Gäste zu verzeichnen, bei insgesamt 
20.285 Übernachtungen.20 

In den Ortsgemeinden befinden sich zudem zahlreiche weitere Handwerks- und sonstige Betriebe. Auf-
grund der geringen Größen der Ortsgemeinden sind nur vereinzelt Einzelhandelsbetriebe ansässig. Des-
halb konzentriert sich der Einzelhandel, wenn auch in geringem Ausmaß, in den beiden größeren Ortsge-
meinden Flonheim und Gau-Odernheim. Beide Gemeinden fungieren auch als kooperierende Grundzen-
tren. 

 

15  Der Pendlersaldo errechnet sich aus der Differenz zwischen den Beschäftigten am Arbeitsort abzüglich den Beschäftigten am Wohnort. 

16  Arbeitsortprinzip werden die Beschäftigten der Gemeinde zugeordnet, in der der Betrieb liegt, in dem sie beschäftigt sind. 

17  Wohnortprinzip erfolgt die Zuordnung der Beschäftigten zum Wohnort nach den dem Arbeitgeber mitgeteilten Angaben 

18  http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/detailInfo.aspx?topic=14335&id=3153&key=0733101&l=2;  Zugriff:02/16 

19  http://www.alzey-land.de/de/wirtschaft/weinbau.php?navid=80;  Zugriff: 04/21, Stand 2011 

20  Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Meine Verbandsgemeinde: http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/con-
tent.aspx?id=102&l=2&g=0733101&tp=194559, Zugriff 02/22 
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Als Zentraler Versorgungsbereich und damit Zentrum des Einzelhandels vor Ort gilt die Stadt Alzey. Diese 
ist vollständig von der Verbandsgemeinde umschlossen und im regionalen Raumordnungsplan Rheinhes-
sen-Nahe als Mittelzentrum festgelegt. Hier findet sich eine verhältnismäßig große Vielfalt unterschiedli-
cher Unternehmen. Kleinflächigere Betriebe finden sich hier schwerpunktmäßig im Innenstadtbereich, 
wohingegen sich großflächige Märkte im Außenbereich, vor allem im Industriegebiet Ost entlang der A61, 
angesiedelt haben. 

5.6 Soziale Infrastruktur 

5.6.1 Öffentliche Verwaltung  

Der Sitz der Verbandsgemeindeverwaltung befindet sich außerhalb der Verbandsgemeinde in der Stadt 
Alzey.  

5.6.2 Grundschulen 

Grundschulen stellen die Grundlage aller weiteren Bildungswege dar. In ihr werden Schüler des 1. bis 4. 
Schuljahrgangs in einem für alle Schüler gemeinsamen Bildungsgang unterrichtet. 

Nutzer: Schulpflichtige von 6 bis unter 10 Jahren, Klassen 1-4 

Grundstücksfläche: 0,6 ha zweizügig, 1,2 ha vierzügig 

Mindesteinzugsbereich: 3.750 Einwohner zweizügig, 7.500 Einwohner vierzügig 

Max. Entfernung: 10 min. Fußweg (700 m), bei mehr als 2 km Schulbus 

Klassenfrequenz: max. 32 Kinder / Klasse 

Tabelle 5:  Orientierungswerte hinsichtlich Grundschulen nach SCHÖNNING/BORCHARD21 

Im Raum der Verbandsgemeinde gibt es sieben Grundschulen, die von insgesamt 984 Kindern besucht 
werden. Bei einer Anzahl von 47 Schulklassen ergibt sich eine durchschnittliche Belegung von ca. 20 Schü-
lern pro Klasse. 17 Ortsgemeinden verfügen über keine eigene Grundschule. 

Anhand der nachfolgenden Tabelle werden die Schülerzahlenentwicklungen der einzelnen Grundschulen 
anhand der tatsächlichen Schülerzahlen vom Schuljahr 2009/10 bis zum Schuljahr 2014/15 und anhand 
der nach den Geburtenzahlen zu erwartenden künftigen Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2015/16 bis zum 
Schuljahr 2019/20 dargestellt. 

Ortsgemeinde 
Standort Schüler / Klassen im 

Schuljahr 2014/15 
Schüler / Klassen im 
Schuljahr 2015/16 

Schüler / Klassen im 
Schuljahr 2019/20 

Albig Ardennenstraße 20, 55234 Albig 59/4 68/4 68/4 

Bechtolsheim 
Bahnhofstraße 11, 55234 
Bechtolsheim 

70/4 69/4 76/4 

Erbes-Büdes-
heim 

Nacker Straße 22, 55234 Erbes-
Büdesheim 

81/4 87/5 79/5 

Flomborn Schulstraße 14, 55234 Flomborn 235/12 227/12 229/11 

Flonheim 
Bahnhofstraße 5, 55237 Flon-
heim 

148/8 161/8 143/8 

Gau-Odernheim 
Freiherr-vom-Stein-Str. 49, 
55239 Gau-Odernheim 

253/12 235/12 192/10 

Mauchenheim 
Schulstraße 6, 67294 Mauchen-
heim 

73/4 77/4 89/5 

Gesamt VG 7 Grundschulen 919/48 924/49 876/47 

Tabelle 6:  Entwicklung der Schülerzahlen in den Grundschulen der VG Alzey-Land bis zum Schuljahr 2019/2022  

Für die Schuljahre 2014/15 und 15/16 liegen Zahlen vor, welche die Prognosen grundsätzlich bestätigen. 
Allerdings liegt der Wert im Jahr 2015 mit 962 Grundschülern doch stärker über der Prognose, was wohl 
auf die erhöhten Flüchtlings-/ und Asylbewerberzahlen im selben Jahr zurückzuführen ist. 

 

21  Vgl.: G. Schöning und K. Borchard: Städtebau im Übergang zum 21. Jhd.; Stuttgart 1992; S. 52 

22  Vgl.: Schulentwicklungsplan Landkreis Alzey-Worms; Fortschreibung 2014; S. 16ff  
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Für das Schuljahr 2019/2020 ist ein leichter Rückgang der Schüler- und Klassenanzahl zu verzeichnen. Al-
lerdings wird innerhalb der einzelnen Ortsgemeinden eine differenzierte Entwicklung der Schülerzahlen 
ersichtlich. Während die Grundschulen in Albig, Bechtolsheim und Mauchenheim eine positive Entwick-
lung verzeichnen können, sind in den restlichen Ortsgemeinden Erbes-Büdesheim, Flomborn, Flonheim 
und Gau-Odernheim die Schülerzahlen rückläufig.  

Grundsätzlich müssen die nächsten Einschulungszeiträume abgewartet und beobachtet werden, um 
rechtzeitig auf fehlende bzw. auf Überkapazitäten innerhalb der einzelnen Ortsgemeinden reagieren zu 
können und damit eine angemessene Bildungsausstattung im Bereich der Grundschulen zu gewährleisten. 

5.6.3 Weiterführende Schulen 

Weiterführende Schulen sind Schulen, die unmittelbar im Anschluss an die vierjährige Grundschule oder 
aber nach Abschluss der Orientierungsstufe besucht werden können. Die Schulbesuchsdauer beträgt zwi-
schen vier und sechs Jahren23. 

Realschule (plus) Nutzer: Schulpflichtige von 10 bis unter 16 Jahren, Klassen 5-10 

Grundstücksfläche: 1,0 bis 1,5 ha  

Mindesteinzugsbereich: 17.000 Einwohner zweizügig, 26.000 Einwohner dreizügig 

Max. Entfernung: 15 bis 20 min. Fußweg (1,0 bis 1,3 km) o. Fahrrad, bei mehr als 4 km ÖPNV 

Klassenfrequenz: 25 bis 30 Kinder/ Klasse 

Gymnasium Nutzer: Schulpflichtige von 10 bis unter 18 Jahren, Klasse 5-13 

Grundstücksfläche: 0,8 bis 1,85 ha zweizügig 

Mindesteinzugsbereich: 20.000 bis 25.000 Einwohner zweizügig 

Max. Entfernung: 15 bis 20 min. Fußweg (1,0 bis 1,3 km) o. Fahrrad, bei mehr als 4 km ÖPNV 

Klassenfrequenz: 20 bis 25 Kinder/ Klasse 

Tabelle 7:  Orientierungswerte der weiterführenden Schulen nach SCHÖNING/BORCHARD24 

In der Verbandsgemeinde gibt es derzeit drei weiterführende Schulen. Eine Realschule plus in Flom-
born/Flörsheim-Dalsheim (Standorte in Flomborn und Flörsheim-Dalsheim), eine in Flonheim und eine in 
Gau-Odernheim. Gymnasien bzw. Schulen mit Gymnasialer Oberstufe finden sich in der Umgebung der 
VG in Alzey und Kirchheimbolanden. 

Mit Stand Schuljahr 2013/14 werden die weiterführenden Schulen von 912 Schülern besucht. Bei einer 
Anzahl von 42 Schulklassen ergibt sich eine durchschnittliche Belegung von ca. 22 Schülern pro Klasse. 
Über freie Kapazitäten in den einzelnen Schulen liegen keine Angaben vor. 

Für das Schuljahr 2019/2020 ist in allen drei bzw. vier Ortsgemeinden ein Rückgang der Schüler- und Klas-
senanzahlen zu erwarten.  

Ortsgemeinde 
Lage bzw. 
Standort 

Schüler /  Klassen 
im Schuljahr 
2014/15 

Schüler /  Klassen 
im Schuljahr 
2015/16 

Schüler /  Klassen 
im Schuljahr 
2019/20 

Flomborn/ 
Flörsheim-Dalsheim 

Standort Flomborn: 
Realschule plus, Schulstraße 14, 
55234 Flomborn 
Standort Flörsheim-Dalsheim:  
Albert-Schweitzer-Straße 1, 67592 
Flörsheim-Dalsheim 

263/13 234/11 176/10 

Flonheim Integrative Realschule: 
Bahnhofstraße 5, 55237 Flonheim 

256/12 263/12 216/12 

Gau-Odernheim Kooperative Realschule: 
Rossmarkt 5, 55239 Gau-Odernheim 

413/69 386/16 338/15 

Gesamt VG 3 weiterführende Schulen 932/94 883/39 730/37 

Tabelle 8: Entwicklung der Schülerzahlen in den weiterführenden Schulen der VG Alzey-Land bis zum Schuljahr 2019/202025 

 

23    Vgl.: https: //www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Schulen/BroschuereSchulenBlick 0110018149004. 
pdf?__blob=publicationFile; Zugriff 01/2016; S. 52 

24  Vgl.: G. Schöning und K. Borchard: Städtebau im Übergang zum 21. Jhd.; Stuttgart 1992; S. 53 

25  Vgl.: Schulentwicklungsplan Landkreis Alzey-Worms; Fortschreibung 2014; S. 43ff 
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Grundsätzlich müssen auch hier die nächsten Einschulungszeiträume abgewartet und beobachtet wer-
den, um rechtzeitig auf fehlende Kapazitäten innerhalb der einzelnen Ortsgemeinden reagieren zu kön-
nen und damit eine angemessene Bildungsausstattung im Bereich der weiterführenden Schulen zu ge-
währleisten. 

5.6.4 Einrichtungen des Gesundheitswesens 

Die Einrichtungen des Gesundheitswesens befinden sich weitgehend in der Stad Alzey. 

5.6.5 Einrichtungen für Senioren 

Entsprechende Einrichtungen, wie Alten- und Pflegeheime werden insbesondere in der Stadt Alzey zur 
Verfügung gestellt. 

5.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendpflege  

Kindertagesbetreuung26 

Laut Statistischem Landesamt Rheinland-Pfalz gibt es in der Verbandsgemeinde Alzey-Land 1043 Kinder 
im Alter von 0 bis 13 Jahren (Stand 01.03.2020), die in einer Kindertagesbetreuung sind. 

Stichtag 

Unter  
3 Jahren 

3-6 
Jahren 

Insgesamt Unter 3 Jahre 3-6 Jahre 

Anzahl 
Anzahl an allen Kindern die-
ses Alters27 in % 

15.03.2011 176 765 957 27,7 86,2 

15.03.2012 166 801 987 26,1 87,6 

15.03.2013 172 779 971 25,9 85,1 

15.03.2014 180 725 915 27,4 80,4 

15.03.2015 185 752 938 29,1 82,1 

15.03.2016 192 797 993 29,3 83,1 

15.03.2017 221 793 1.015 34,3 82,8 

15.03.2018 219 802 1.022 33,6 83,4 

15.03.2019 197 835 1.035 29,4 87,4 

15.03.2020 227 816 1.043 33,6 90,9 

Tabelle 9:  Einwicklung der Zahlen der Kinder in Kindertageseinrichtungen28 

Altersjahre Anzahl Kinder 

Anteil an Kindern dieses Alters29 

Verbandsgemeinde Alzey-
Land 

Verbandsgemeinden glei-
cher Größenklasse30 

unter 1 Jahr - - 0,5 

1 Jahr  23 10,3 14,0 

2 Jahre 204 79,4 76,0 

3 Jahre  198 98,5 92,1 

4 Jahre  255 110,4 95,7 

5 Jahre  252 107,2 98,2 

6 Jahre  111 48,1 49,9 

Insgesamt 1043 31,1 32,1 

Tabelle 10:  Kinder in Kindertageseinrichtungen im März 202031 

 

26  Für die Kinder in öffentlich geförderter Kindertagespflege sind die Daten nur auf Kreisebene verfügbar. 

27  Gemessen an der Bevölkerung dieses Alters in der Verbandsgemeinde Alzey-Land am 31.12. des jeweiligen Vorjahres. 

28  Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, http://www.infothek.statistik.rlp.de/; Zugriff: 04/2021 

29  Gemessen an der Bevölkerung dieses Alters in der Verbandsgemeinde Alzey-Land am 31.12.2014. Wegen der Betreuung von Kindern aus 
anderen Verbandsgemeinden kann die Quote über 100 Prozent liegen 

30  Verbandsgemeinden von 20000 bis 50000 Einwohner am 31.12.2013 

31  Vgl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, http://www.infothek.statistik.rlp.de/; Zugriff: 04/2021 
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Grundsätzlich können die Kindertageseinrichtungen/Kindertagesstätten in Kinderkrippen, Kindergärten 
und Horte differenziert werden.  

Krippen sind Einrichtungen zur Betreuung und Förderung von Kindern bis zum vollendeten dritten Le-
bensjahr (§ 1 Abs. 4 Kindertagesstättengesetz). 

Nutzer: Säuglinge und Kleinkinder bis 3 Jahre 

Grundstücksfläche: 0,08 bis 0,1 ha (bei 4 Gruppen) 

Mindesteinzugsbereich: 10.000 bis 15.000 Einwohner 

Gruppengrößen: Max. 10 Säuglinge; max. 12 Krabbler; max. 15 Kleinkinder 

Tabelle 11:  Orientierungswerte hinsichtlich Kinderkrippen nach SCHÖNING/BORCHARD32 

Kindergärten sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen, vorwiegend für Kinder vom vollen-
deten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Sie sollen bei Bedarf die Voraussetzungen dafür schaffen, 
dass auch Kinder anderer Altersgruppen aufgenommen werden können (altersgemischte Gruppen); dies 
gilt insbesondere für Kinder ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr (§ 1 Abs. 2 Kindertagesstättengesetz). 

Nutzer: Kinder von 3 bis unter 6 Jahren 

Grundstücksfläche: 0,15 bis 0,25 ha (bei 2 bis 3 Gruppen) 

Mindesteinzugsbereich: 2.000 Einwohner 

Gruppengrößen: 15 ς max.25 Kinder 

Tabelle 12:  Orientierungswerte hinsichtlich Kindergärten nach SCHÖNING/BORCHARD33 

Horte sind Tageseinrichtungen für Schulkinder (§ 3 Abs. 3 Kindertagesstättengesetz). 

Nutzer: Schulpflichtige Kinder unter 14 Jahren 

Grundstücksfläche: 0,15 bis 0,25 ha (bei 60 bis 100 Kindern) 

Mindesteinzugsbereich: 3.500 bis 6.000 Einwohner 

Gruppengrößen: Max. 20 Kinder (im ländlichen Raum 10) 

Tabelle 13:  Orientierungswerte hinsichtlich Kinderhorte nach SCHÖNING/BORCHARD34 

bŀŎƘ !ƴƎŀōŜƴ ŘŜǎ α¢ŜƛƭǇƭŀƴǎ YƛƴŘŜǊǘŀƎŜǎǎǘŅǘǘŜƴ нлм9ά ƛƳ [ŀƴŘƪǊŜƛǎ !ƭȊŜȅ-Worms, verfügt die Verbands-
gemeinde Alzey-Land mit Stand 01.01.2019 über 1.174 Kindertagesplätzen. Eine Auflistung der Belegungs-
zahlen findet sich im Anhang. Bei der Betrachtung wird ersichtlich, dass, ausgenommen von den beiden 
Kindergärten in Biebelnheim und Gau-Odernheim, die Einrichtungen über ausreichende Kapazitäten ver-
fügen. Sowohl bei den Krippenkindern als auch bei den Regelkindern besteht keine Vollauslastung. 

5.6.7 Gemeinbedarf/ Kulturelle Einrichtungen 

Die Ortsgemeinden der VG Alzey-Land verfügen über folgende Einrichtungen des Gemeinbedarfs: 

Ortsgemeinde Einrichtung/ Akteure 

Albig 

Verwaltung (z.B. Rathaus), Vereine (z.B. Bauernverein, Chorgemeinschaft, Laienspielgruppe, Turn-
verein), Kindergarten, Schule (Grundschule), kirchliche Einrichtungen (z.B. evangelisches Gemein-
dezentrum, evangelische Liebfrauenkirche, katholische Rathauskapelle), sonstiges (z.B. Feuerwehr, 
Bouleplatz, Grillplatz, Jugendraum) 

Bechenheim 
Verwaltung (z.B. Rathaus), Vereine (z.B. Männergesangsverein, Reservistenkameradschaft Bürger-
initiative), kirchliche Einrichtungen (evangelisches Gemeindehaus), sonstiges (z.B. Feuerwehr, Feri-
enwohnungen, Grillplatz) 

Bechtolsheim 

Verwaltung (z.B. Rathaus), Vereine (z.B. Heimatverein, Schützenverein, Sportverein, Theater- und 
Karnevalsverein, Tanzkunst), Kindergarten, Schule (Grundschule), kirchliche Einrichtungen (z.B. Si-
multankirche St. Maria und St. Christophorus), sonstiges (z.B. Feuerwehr, Gastronomie, Grillplatz, 
Kulturgut, Tanzsaal, Yogazentrum, Seminarhaus) 

Bermersheim v.d.H. 
Verwaltung (z.B. Rathaus, Dorfgemeinschaftshaus), Vereine (z.B. Bauernverein, Dorfverein, Kultur- 
und Brauchtumsverein, Landfrauenverein), kirchliche Einrichtungen (z.B. Simultankirche St. Martin), 
sonstiges (z.B. Feuerwehr) 

 

32  Vgl.: G. Schöning und K. Borchard: Städtebau im Übergang zum 21. Jhd.; Stuttgart 1992; S. 47 

33     Vgl.: G. Schöning und K. Borchard: Städtebau im Übergang zum 21. Jhd.; Stuttgart 1992; S. 48 

34  Vgl.: G. Schöning und K. Borchard: Städtebau im Übergang zum 21. Jhd.; Stuttgart 1992; S. 48 
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Ortsgemeinde Einrichtung/ Akteure 

Biebelnheim 
Verwaltung (z.B. Rathaus), Vereine (z.B. Karnevalsgesellschaft, Posaunenchor, Gesangsverein, Tanz- 
und Jazzgymnastikverein, Turnverein), Kindergarten, kirchliche Einrichtungen (evangelische und ka-
tholische Kirche), sonstiges (z.B. Feuerwehr, Beatles-Museum) 

Bornheim 
Verwaltung (z.B. Rathaus), Vereine (z.B. Chorgemeinschaft, Landfrauenverein, Förderverein, Boule-
verein), Kindergarten, kirchliche Einrichtungen (z.B. Pfarrbüro, evangelische Kirche), sonstiges (z.B. 
Feuerwehr, Jugendraum) 

Dintesheim 
Verwaltung (z.B. Rathaus), Verein (Bürgerverein), kirchliche Einrichtungen (evangelische Kirche), 
sonstiges (z.B. Jugendraum) 

Eppelsheim 
Verwaltung (z.B. Rathaus), Vereine (z.B. Bauernverein, Bulldogfreunde, Musikverein, Seniorenkreis, 
Landfrauen), Kindergarten, kirchliche Einrichtungen (z.B. evangelische Kirche), sonstiges (z.B. Feu-
erwehr, Dinotherium-Museum, Grillplatz, Freilichtbühne) 

Erbes-Büdesheim 
Verwaltung (z.B. Rathaus, Bürgerbüro), Vereine (z.B. Altenclub, Bauernverein, Dart-Club, Pferde-
sportclub, Theatergruppe, Schützenverein) Schule (Grundschule), kirchliche Einrichtungen (z.B. St. 
Bartholomäus), sonstiges (z.B. Feuerwehr, Museum, Gaststätte, Ferienwohnungen, Jugendraum) 

Esselborn 
Verwaltung (z.B. Rathaus), Vereine (z.B. Fastnachtsverein, Landfrauenverein, Turn- und Sportverein, 
Heimat- und Kulturverein), kirchliche Einrichtungen (z.B. evangelische Kirche St. Peter), sonstiges 
(z.B. Feuerwehr)  

Flomborn 

Verwaltung (z. B. Rathaus, Dorfgemeinschaftshaus und Gemeindehalle), Vereine (z.B. Gesangsver-
ein, Landfrauenverein, Gewerbeverein, Seniorentreff), Kindergarten, Schule (Grundschule, Real-
schule Plus), kirchliche Einrichtungen (evangelische Kirche), sonstiges (z.B. Feuerwehr, Gaststätten, 
Ferienwohnungen, Bouleplatz) 

Flonheim 

Verwaltung (z.B. Rathaus), Vereine (z.B. Karnevalverein, Posaunenchor, Landfrauenverein, Geflü-
gelzuchtverein), Kindergarten, Schule (Grund- und Realschule Plus, Volkshochschule), kirchliche Ein-
richtungen (evangelische und katholische Kirche), sonstiges (z.B. Feuerwehr, Adelberghalle, Trullo, 
Ortsmuseum, Katholische öffentliche Bücherei) 

Framersheim 
Verwaltung (z.B. Rathaus), Vereine (z.B. Bürgerverein, Kultur- und Karnevalverein, Skiclub, Opern-
club, Reit- und Fahrverein), Kindergarten, kirchliche Einrichtungen (katholische und evangelische 
Kirche), sonstiges (z.B. Feuerwehr, Sport- und Kulturhalle, Gaststätten, Bibliothek) 

Freimersheim 
Verwaltung (z.B. Rathaus, Bürgerhaus), Vereine (z.B. evangelischer Frauenkreis, Landfrauenverein, 
Bauern- und Winzerverein, Karate-Club), kirchliche Einrichtungen (evangelische und katholische Kir-
che), sonstiges (z.B. Feuerwehr, Ferienwohnung)  

Gau-Heppenheim 

Verwaltung (z.B. Rathaus, Gemeindehaus), Vereine (z.B. Kultur und Verschönerungsverein, Musik-
ƎǊǳǇǇŜΣ [ŀƴŘŦǊŀǳŜƴǾŜǊŜƛƴΣ LƴǘŜǊŜǎǎŜƴƎŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘ α{ŎƘǀƴŜ !ǳǎǎƛŎƘǘάύΣ YƛƴŘŜǊƎŀǊǘŜƴΣ ƪƛǊŎƘƭƛŎƘŜ 
Einrichtungen (Pfarrhaus, evangelische und katholische Kirche), sonstiges (z.B. Feuerwehr, Jugend-
raum)  

Gau-Odernheim 

Verwaltung (z.B. Rathaus), Vereine (z.B. Bauern- und Winzerverein, Blasorchester, Landfrauenver-
ein, Männergesangsverein), Kindergarten, Schule (Grundschule, Realschule Plus), kirchliche Einrich-
tungen (Pfarrheim, evangelische und katholische Kirche), sonstiges (z.B. Feuerwehr, Freilichtbühne, 
Grillplatz, Jugendraum, Petersberghalle) 

Kettenheim 
Verwaltung (z.B. Rathaus), Vereine (z.B. Schützenvereine, Tierverein, Geschichte und Mittelalter-
verein), kirchliche Einrichtungen (Pfarramt, evangelische Kirche), sonstiges (z.B. Feuerwehr, Gast-
stätte) 

Lonsheim 
Verwaltung (z.B. Rathaus), Vereine (z.B. Bauernverein, Männergesangsverein, Turnverein), Kirchli-
che Einrichtungen (evangelische und katholische Kirche), sonstiges (z.B. Feuerwehr, Jugendraum)  

Mauchenheim 
Verwaltung (z.B. Rathaus), Vereine (z.B. Bauern- und Winzerverein, Heimat und Kulturverein, Land-
frauen, Musikverein), Kindergarten, Schule (Grundschule), sonstiges (z.B. Feuerwehr, Multiplatz, 
Mühlwiesenhalle, Jugendraum)  

Nack 
Verwaltung (z.B. Rathaus), Vereine (z.B. Bulldogfreunde, Bürgerverein, Gesangverein, Landfrauen), 
sonstiges (z.B. Feuerwehr) 

Nieder-Wiesen 
Verwaltung (z.B. Rathaus), Vereine (z.B. Landfrauenverein, Männergesangverein, Theatergruppe, 
Turn- und Sportverein), Kindergarten, kirchliche Einrichtungen (evangelische Kirche), sonstiges ( z.B. 
Feuerwehr, Grillplatz, Jugendzeltplatz, Gemeindehalle, Tennisplatz)  

Ober-Flörsheim 

Verwaltung (z.B. Rathaus), Vereine (z.B. Bauernverein, Verein für Gewerbe, Weinbau und Touris-
mus, Landfrauenverein, Heimat- und Kulturverein), Kindergarten, kirchliche Einrichtungen (katholi-
sche und evangelische Kirche), sonstiges (z.B. Feuerwehr, Gaststätten, Ferienwohnung, Heimatmu-
seum 

Offenheim 
Verwaltung (z.B. Rathaus), Vereine (z.B. Bauernverein, Bürger für Offenheim, Landfrauenverein, 
Karnevalsverein), Kindergarten, kirchliche Einrichtungen (evangelische Kirche), sonstiges (z.B. Feu-
erwehr, Ferienwohnung, Jugendraum) 
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Wahlheim 
Verwaltung (z.B. Rathaus), Vereine (z.B. Turnverein, Radverein, Interessengemeinschaft), Kinder-
garten, kirchliche Einrichtungen (evangelische Kirche), sonstiges (z.B. Feuerwehr, Jugendraum) 

Tabelle 14:  Weitere Einrichtungen in der Verbandsgemeinde Alzey-Land 

5.7 Naturräumliche Gegebenheiten 

Die Verbandsgemeinde Alzey-[ŀƴŘ ƭƛŜƎǘ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǊ ƴŀǘǳǊǊŅǳƳƭƛŎƘŜƴ DǊƻǖŜƛƴƘŜƛǘŜƴ αbǀǊŘƭƛŎƘŜǎ hōŜǊπ
ǊƘŜƛƴǘƛŜŦƭŀƴŘά ǎƻǿƛŜ Ȋǳ ŜƛƴŜƳ ƎŜǊƛƴƎŜƴ !ƴǘŜƛƭ ƛƳ α{ŀŀǊ-bŀƘŜ .ŜǊƎƭŀƴŘάΦ 5ŀōŜƛ ŜǊǎǘǊŜŎƪǘ ǎƛŎƘ Řŀǎ ƴǀǊŘƭƛŎƘŜ 
Oberrheintiefland auf die Gebiete von Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Elsass, wobei 
der Rhein die Grenze zu den benachbarten Bundesländern und die Laute die Grenze zum Elsass bildet.  

 

 Lage der Verbandsgemeinde Alzey-Land 

 

17. Haardtgebirge 

18. Pfälzisch-Saarländisches Muschelkalkgebiet 

19. Saar-Nahe-Bergland 

22. Nördliches Oberrheintiefland 

23. Rhein-Main-Tiefland 

24. Hunsrück 

25. Moseltal 

26. Gutland 

27. Osteifel 

28. Westeifel 

29. Mittelrheingebiet 

30. Taunus 

31. Gießen-Koblenzer Lahntal 

32. Westerwald 

33. Bergisch-Sauerländisches Gebirge 

55. Niederrheinische Bucht 

Abb. 8: Naturräumliche Gliederung von Rheinland-Pfalz35 

Im Zuge der tektonischen Verwerfungen entstand das Oberrheintiefland, wobei der Graben durch ver-
schiedene Sedimente bis zum heutigen Niveau aufgefüllt wurde. Sowohl im Süden als auch im Norden des 
rheinland-pfälzischen Anteils, weist das nördliche Oberrheintiefland unterschiedliche Charakterzüge auf. 
Zu diesem zählt unter anderem das Rheinhessische Tafel- und Hügelland, in das auch die Verbandsge-
meinde eingeordnet werden kann.  

Ein geringer Anteil der VG kann der Großlandschaft Saar-Nahe-Bergland zugeordnet werden. Diese um-
fasst zu etwa gleichen Anteilen rheinland-pfälzisches wie auch saarländisches Gebiet. Dabei lässt sich der 
rheinland-ǇŦŅƭȊƛǎŎƘŜ ¢Ŝƛƭ ŀƭǎ Ŝƛƴ αǾƛŜƭƎŜǎǘŀƭǘƛƎŜǎΣ Berg- und Hügelland mit einem Mosaik von Wald und 
hŦŦŜƴƭŀƴŘά ōŜǎŎƘǊŜƛōŜƴΦ  

Ebenso wie beim nördlichen Oberrheintiefland, weist auch das Saar-Nahe-Bergland differenzierte Charak-
terzüge auf. Zu diesem zählt unter anderem das Nordpfälzer Bergland, in das auch die Verbandsgemeinde 
eingeordnet werden kann. 

 

35  Vgl.: http://www.lfu.rlp.de/Aufgaben/Naturschutz/Grundlagendaten/Naturraeumliche-Gliederung/Naturraeumliche-Gliederung-von-
Rheinland-Pfalz/; Zugriff 02/16 
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Abb. 9: Landschaften in der VG Alzey-Land36 

Nordpfälzer Bergland (193) 

Die landschaftliche Großeinheit des Nordpfälzer Berglandes (193) erstreckt sich vom Haardtgebirge im 
Süden bis zum rheinischen Schiefergebirge im Norden. Es handelt sich dabei um eine insgesamt ausgegli-
chene Hügellandschaft, aus der gelegentlich auch deutlicher Kuppen und Höhenrücken aus vulkanischem 
Gestein hervorragen. Innerhalb des Nordpfälzer Berglandes besitzt die Verbandsgemeinde Anteile an den 
Wiesener Randhöhen (193.15). 5ƛŜǎŜ ǾƛŜƭǎŜƛǘƛƎŜ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘ ǿƛǊŘ ŀǳŎƘ ƎŜƭŅǳŦƛƎ ŀƭǎ αwƘŜƛƴƘŜǎǎƛǎŎƘŜ 
{ŎƘǿŜƛȊά ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘΦ 5ƛŜ .ǀŘŜƴ ŘƛŜǎŜǊ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘ ǎƛƴŘ Ǿƻƴ ƎŜǊƛƴƎŜǊ 9ǊǘǊŀƎǎƪraft und hoher Wasserdurch-
lässigkeit gekennzeichnet, weshalb hier im Gegensatz zu den angrenzenden Landschaftsräumen die Wäl-
der weitgehend erhalten blieben. Im Ostteil wird der Höhenzug vom Wiesbach in einem kurzen, aber re-
lativ markanten Taleinschnitt unterbrochen, dessen Hänge teilweise felsig sind und auch kleinere Geröll-
halden aufweisen. In dieser siedlungsarmen Gegend sind Mörsfeld und Nieder-Wiesen (VG Alzey-Land) 
die einzigen Gemeinden.  

Südlich daran grenzt die Landschaft Bürgerwald (193.42) an. Die Landschaft besteht in erster Linie aus 
dem südlichen Sockel des Donnersbergmassivs, welches vulkanischen Ursprungs ist. Von der höchsten 
Erhebung des Großen Krehbergs (472 m ü.NN) fällt das Niveau nach Norden zu den Wiesener Randhöhen 
ab. Der Bürgerwald ist ein weitgehend geschlossenes Waldgebiet, welches vom Wiesbachtal gegliedert 
wird. 

Rheinhessisches Tafel- und Hügelland (227) 

Das Rheinhessische Tafel- und Hügelland im Osten von Rheinland-Pfalz setzt sich insgesamt aus achtzehn 
Landschaftsräumen zusammen und ist als eigenständiger Teil des Oberrheinischen Tieflandes zu betrach-
ten.  

Die verschiedenen Arten von Ton, Sand, Kalk, Mergel und Kies, zusammengefasst unter Meeresablage-
rungen, bildeten die oberste Schicht des Tafel- und Hügellandes. Orogenese hob das Gebiet an, ehe sich 
eine Löss-Schicht sedimentierte. Das heutige Bild des Höhenzuges, welcher bisweilen eine Höhe von über 
270 Metern erreicht, wurde durch Erosion geformt. Ein Wechsel von Hochflächen und Taleinschnitten 
bzw. Mulden war die Folge. 

Die geringe Niederschlagszahl von unter 500 mm/J konnte verhindern, dass größere Anteile der fruchtba-
ren Böden weggeschwemmt wurden. Zusammen mit den vorherrschenden vergleichsweisen milden Tem-
peraturen ergeben sich so optimale Bedingungen für Ackerbau und vor allem für Weinbau.37 

 

36  Vgl.: http://map1.naturschutz.rlp.de/mapserver_lanis/; Zugriff 02/16, eigene Darstellung 

37  Vgl.: http://map1.naturschutz.rlp.de/landschaften.rlp/; Zugriff: 08/2015 
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Abb. 10:  Übersichtskarte Naturraum Rheinhessisches Tafel und Hügelland38 

Innerhalb des Rheinhessischen Tafel- und Hügellandes besitzt die Verbandsgemeinde Alzey-Land Anteil 
an mehreren diesem Teilraum zugehörigen Landschaftsräumen: 

Á Im Nordosten der VG liegt das Wöllsteiner Hügelland (227.0). Hierbei handelt es sich um eine sanft 
geformte Hügellandschaft mit weiten Tälern, breiten Rücken und einzelnen Kuppen. Der Übergang 
zum Alzeyer Hügelland ist durch markante Höhenzüge geprägt. Die fast völlig waldfreie Landschaft ist 
durch großflächigen Ackerbau geprägt, da die Böden sehr fruchtbar sind. Das Gebiet gilt als der tro-
ckenwärmste Teil im rheinhessischen Binnenlandklima und die Sonnenscheindauer ist die längste im 
westdeutschen Raum. 

Á Östlich daran angrenzend liegt ein kleiner Teil der Rheinhessischen Randstufe (227.10) auf dem Ge-
biet der Verbandsgemeinde. Diese stellt einen Schichtstufenabbruch zwischen dem Westplateau und 
dem Wöllsteiner Hügelland bzw. der Büdesheimer Ebene dar. Die Randstufe ist fast völlig waldfrei 
und ihre Hänge werden weinbaulich genutzt. In Mulden und an den Hangfüßen sind Ackerflächen 
vorzufinden, in Teilen auch Obstbau. 

Á Daran im Osten anschließend liegt ein kleiner Teil des Westplateaus (227.11). Als Hochfläche erhebt 
sich dieses zwischen dem Wöllsteiner Hügelland im Westen und dem Selztal im Osten. Auch dieses ist 
von der Landwirtschaft, insbesondere auch vom Weinbau an den Südhängen, gekennzeichnet. Auf 
der Ostseite unterbricht das markant eingeschnittene Talsystem des Welzbachs die Hochfläche. Hier 
prägen Grünland die Talsohle und Weinberge im Wechsel mit teilweisem Walde die Hänge.  

Á Das Westplateau geht in die Landschaft Mittleres Selzbecken (227.21). Es bildet eine von Höhen um-
schlossene beckenartige Weitung, in welche auch die unteren Teile der flachen, von Osten herunter-
ziehenden und von parallelen Bächen und Dellen in Riedel zerlegten Lösshänge mit einbezogen sind. 
Auch mittlere Selzbecken wird von der großflächigen Ackernutzung dominiert, da die Böden sehr 
fruchtbar sind. Entlang der Selz verläuft ein unterbrochenes Wiesenband, welches in erster Linie von 
Feuchtwiesen geprägt ist.  

Á Vom mittleren Selzbecken umschlossen wird auf dem VG-Gebiet ein kleiner Teil der Landschaft 
Gaustraßenhöhe (227.30). Hierbei handelt es sich um einen gegliederten Höhenrücken zwischen dem 
Mittleren Selzbecken und dem Rheintal, mit Erhebungen bis zu 220m ü.NN.  Wesentlich geprägt ist 
die Landschaft von dem Weinbau, welcher etwa ein Drittel der Fläche einnimmt. Dies ist auf die vor-
herrschenden kalkreichen Lössböden zurückzuführen, welche auf der waldfreien Hochfläche vorkom-
men. 

 

38  Eigene Darstellung auf Basis https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinhessisches_Tafel-_und_H%C3%BCgelland; Zugriff: 08/2015 
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Á Den zentralen Bereich der Verbandsgemeinde Alzey-Land macht die Landschaft Inneres Alzeyer Hü-
gelland (227.400) aus. Es steigt von 160m im Osten bis über 300m im Westen an und ist vor allem 
durch die Einschnitte der oberen Selz, welche das Hauptgewässers dieser Landschaft ist und deren 
Zuflüsse stark gegliedert. Wie in den umliegenden Landschaften herrschen hier aufgrund der herr-
schenden Lössböden, sowie kalkig-mergeligen Böden günstige Voraussetzungen für den Ackerbau. 
Aufgrund dessen ist das Hügelland fast völlig waldfrei und wird zum überwiegenden Teil ackerbaulich 
genutzt. An den Hängen ist vor allem Weinbau vorzufinden. Der Kern des Landschaftsraums wird 
durch die Stadt Alzey (kein Teil der VG Alzey-Land) als traditionelles Zentrum und Verkehrsknoten mit 
altem Stadtkern und umfangeichen Siedlungserweiterungen geprägt. 

Á Im westlichen Teil der Verbandsgemeinde liegen die Bolander Randhöhen (227.41) als Vorhügelzone 
des Nordpfälzer Berglandes. Hier findet ein allmählicher Übergang vom Alzeyer Hügelland zum Berg-
land statt. Es überwiegt auch hier Ackerland, an manchen kleinen, felsigen Steilhängen kommt auch 
Weinbau vor. Bis auf Waldbestände am Nordrand ist der Landschaftsraum fast waldfrei.  

Á An der südlichen Gemeindegrenze liegt die Landschaft Ilbesheimer Lössschwelle (227.401). Diese ist 
geschlossener und wenig zerschnitten im Vergleich zu den nördlicheren Teilen des Alzeyer Hügellan-
des. Die breiten Rücken und Hochflächen sind ganz mit Löss überdeckt. Diese fruchtbaren Böden wer-
den nahezu ausschließlich von Ackerbau genutzt, welche zum Großteil geschlossen sind. Durch den 
Gewässermangel sind große Teile des Gebietes Siedlungsfrei. 

Á Im südöstlichen Bereich der Verbandsgemeinde ragt die Landschaft Unteres Pfrimmhügelland 
(227.51) in das Gemeindegebiet hinein. Hierbei handelt es sich um eine sanft wellige Landschaft bei-
derseits der Pfrimm. Eingerahmt wird sie im Norden von den Abhängen der Gaustraßenhöhe und dem 
Alzeyer Hügelland. Das Hügelland ist auch in dieser Landschaft mit Löss bedeckt, dessen Mächtigkeit 
bis zu 15m erreichen kann. Diese mächtigen Lösshänge wurden oft künstlich terrassiert. Der Land-
schaftsraum ist ebenfalls fast waldfrei und wird in wesentlichen Teilen vom Ackerbau, sowie dem 
Weinbau beherrscht.  

Dominiert wird die Landschaft der Verbandsgemeinde in erster Linie durch den großflächigen Ackerbau 
sowie den Weinbau. Knapp 79 % der Verbandsgemeindefläche werden als Landwirtschaftsfläche ge-
nutzt.39 Dies ist auf die sehr fruchtbaren Lössböden, die starke Sonneneinstrahlung sowie die topografi-
schen Gegebenheiten zurückzuführen. Auch vereinzelte Streuobstbestände sowie Obstanbau prägen das 
Landschaftsbild mit.  Durch diese großflächige landwirtschaftliche Nutzung ist die Verbandsgemeinde fast 
komplett waldfrei. 

Topografisch bildet die Landschaft den Übergang von der Rheinebene zum Pfälzer Bergland und ist somit 
von flachen Ebenen und welligen Hügellandschaften geprägt.  

Einschnitte erlebt die Landschaft durch die beiden Autobahnen A 61 und A 61, sowie die Bahnlinien Mainz-
Alzey-Kirchheimbolanden und Alzey- Worms. 

5.8 Verkehrliche Anbindung 

Die Verbandsgemeinde verfügt über ein gut ausgebautes Straßenverkehrsnetz. Die großräumige Anbin-
dung erfolgt über die Anschlussstellen Alzey, Gundersheim und Bornheim an die Bundesautobahn 61 
(Ludwigshafen-Koblenz-Mönchengladbach) sowie über die Anschlussstellen Biebelnheim, Erbes-Büdes-
heim und Freimersheim an die Bundesautobahn 63 (Mainz-Kaiserslautern). Auf Höhe der Ortsgemeinden 
Dintesheim und Esselborn befindet sich eine Raststätte der A61. Weiterhin besteht Anschluss an die Bun-
desstraße 271 in den Gemeinden Albig Flomborn, Ober-Flörsheim und Dintesheim. 

Weitere regionale Anbindungen bestehen über die L 406 (Gau-Odernheim- Alzey- Oberwiesen), die L 401 
(Klein-Winternheim-Alzey-Eselsfürth), die L 409 (Frei- Laubersheim ς Alzey-  Bechtheim ς B9), die L 445 
(B271- Kettenheim-Ilbesheim), die L 386 (Nußbach(Pfalz)- Rheindürkheim), die L 414 (Bingen - Gau-
Odernheim - Dittelsheim-Heßloch), die L 436 (B 420 Undenheim- Bechtolsheim- L 414) sowie die L 405 
(Kriegsfeld-Bechenheim-Offenheim).  

 

39  http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/detailInfo.aspx?topic=14335&id=3153&key=0733101&l=2, Zugriff 02/16 
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Abb. 11:  Straßenverkehrsnetz im Raum der Verbandsgemeinde Alzey-Land40 

Zudem werden die Ortschaften neben den Landesstraßen von einem Netz aus Kreisstraßen verbunden. 
Die überregionalen Straßen erfüllen innerhalb der Ortslagen auch lokale Erschließungsfunktionen. Die in-
nerörtliche Erschließung der Gemeinden erfolgt darüber hinaus über ein Netz aus Wohnsammel- und An-
liegerstraßen.  

Aufgrund der touristischen Bedeutung der Region ist zudem ein sehr gut ausgebautes örtliches und regi-
onales Rad- und Fußwegenetz vorhanden. Zudem sind die Orte sowie die Feldgemarkungen der Ver-
bandsgemeinde von einem für Fußgänger und Radfahrer problemlos nutzbaren Straßen- und Wegenetz 
erschlossen, welches ständig erweitert und verbessert wird. Die Verbandsgemeinde verfügt über ein Rad-
wegeverkehrskonzept. 

Alle 24 Ortsgemeinden werden vom ÖPNV bedient. Es ist somit gewährleistet, dass die Ortsgemeinden 
von der Kreisstadt Alzey aus zu erreichen sind. Die Ortsgemeinden Framersheim und Gau-Heppenheim 
werden von Bussen der Rhein-Neckar GmbH bedient, während alle anderen Ortsgemeinden an die Busli-
nien der Omnibusverkehr Rhein-Nahe GmbH angeschlossen sind. Zusätzlich zum Busverkehr der regiona-
len Verkehrsunternehmen bietet die Verbandsgemeinde Alzey-Land als Ergänzung ein Ruftaxi an. 

Teilweise werden die Ortsgemeinden durch die Bahn erschlossen. So besitzen die Ortsgemeinden Albig 
(Bahnlinie Alzey- Mainz), Eppelsheim (Bingen ς Alzey- Worms), Freimersheim und Wahlheim (Bahnlinie 
Alzey ς Kirchheimbolanden) einen Bahnhof und sind direkt mit dem Zug zu erreichen. Ansonsten dient 
der Bahnhof in Alzey als regionaler Knotenpunkt, über welchen der Fernbahnhof Mainz (mit ICE Anschluss) 
innerhalb einer knappen halben Stunde zu erreichen ist. 

Die wichtigsten öffentlichen Parkplätze werden in der Planzeichnung dargestellt bzw. mit dem entspre-
chenden Symbol gekennzeichnet. 

 

 

40  Eigene Darstellung WSW & Partner 2016, Grundlage http://map1.naturschutz.rlp.de/mapserver_lanis/  
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Abb. 12:  Schienenverkehrsnetz im Raum der Verbandsgemeinde Alzey-Land41 

5.9 Ver- und Entsorgung / erneuerbare Energien 

Die Stromversorgung stammt in allen Ortsgemeinden, mit Ausnahme von Albig und Flonheim, aus dem 
Verbundnetz der EWR Netze GmbH. Albig und Flonheim werden seit Januar 2016 aus dem Netz der e-rp 
GmbH gespeist. Die Trassenverläufe der Freileitungen sind in der Plandarstellung enthalten. Bei allen 
Maßnahmen sind die jeweiligen Schutzabstände zu berücksichtigen.  

Die Gasversorgung wird in den meisten Ortsgemeinden durch die e-rp GmbH sichergestellt. Die VG Alzey-
Land wird von zwei Gashochdruckleitungen der Creos Deutschland GmbH durchquert. Beide Leitungen 
sind in der Plandarstellung enthalten. Bei allen Planungen und Maßnahmen sind entlang der Leitungen 
Schutzabstände zu berücksichtigen.  

Bezüglich der erneuerbaren Energien hat sich Rheinland-Pfalz das Ziel gesetzt, bis 2030 den in Rheinland-
Pfalz verbrauchten Strom bilanziell zu 100 % aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Dieses Ziel findet 
seinen Niederschlag in den regional- und landesplanerischen Zielen und Grundsätzen wieder. Auf Grund 
der günstigen Voraussetzungen besteht in der Verbandsgemeinde vor allem ein hoher Ansiedlungsdruck 
zur Errichtung von Windenergieanlagen.  

Die Verbandsgemeinde Alzey-Land hat bereits Sonderbauflächen für die Windenergienutzung ausgewie-
sen. Neben den ausgewiesenen Sonderbauflächen bestehen weitere Windparks, zusätzliche sind geplant.  

Die Steuerung der Thematik "Windenergie" erfolgt im Rahmen eines gesonderten Teilflächennutzungs-
plan "Windenergie". Im Zuge dessen wurde auch eine Windpotenzialanalyse erstellt, um weitere geeig-
nete Fläche zu ermitteln. 

Der flächenhaften Gewinnung von Solarenergie dienen Bereiche östliche der A 63 in der OG Freimers-
heim. 

Die Versorgung der Bevölkerung in der VG Alzey-Land mit Trink-, Brauch- und Brandwasser ist durch den 
Anschluss der Ortsgemeinden Albig, Bechenheim, Bechtolsheim, Bermersheim v.d.H., Biebelnheim, Born-
heim, Erbes-Büdesheim, Esselborn, Flonheim, Framersheim, Freimersheim, Gau-Odernheim, Kettenheim, 
Lonsheim, Mauchenheim, Nack, Nieder-Wiesen, Offenheim und Wahlheim an die Wasserversorgung 
Rheinhessen- Pfalz GmbH gewährleistet. 

 

41  Eigene Darstellung WSW & Partner 2016, Grundlage http://map1.naturschutz.rlp.de/mapserver_lanis/  
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Die Ortsgemeinden Dintesheim, Eppelsheim, Flomborn, Gau-Heppenheim und Ober-Flörsheim werden 
durch den Zweckverband Wasserversorgung für das Seebachgebiet Osthofen versorgt. 

Bei der Abwasserbeseitigung ist das anfallende Schmutzwasser den jeweiligen kommunalen Kläranlagen 
zuzuführen. Voraussetzung ist, dass der schadlose Abfluss über die vorhandene Kanalisation gewährleis-
tet ist. 

Für die Abwasserentsorgung ist der Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinhessen zuständig. In des-
sen Kläranlagen in den Ortsgemeinden Nack-Niederwiesen, Flonheim, Bechtolsheim, sowie in der Kreis-
stadt Alzey werden die Abwässer für sämtliche Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Alzey-Land ge-
reinigt. 

Die Abfallentsorgung der Ortsgemeinden wird vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Alzey-
Worms übernommen. Die Bioabfälle des Landkreises werden in der Vergärungsanlage in Framersheim 
verwertet. Die ehemalige Kreismülldeponie, welche ebenfalls in Framersheim liegt, ist seit 2005 stillge-
legt. 

Weiterhin stehen für die Bürgerinnen und Bürger Wertstoffhöfe in Eppelsheim, Flonheim, Framersheim, 
Gau-Odernheim und Mauchenheim zur Verfügung. 

5.10 Freiraum und Erholung 

Aufgrund ihrer ökologischen, siedlungsklimatischen, sozialen, aber auch wirtschaftlichen Funktionen sind 
Grün- und Freiflächen integrativer Bestandteil der städtebaulichen Planung und sind folglich im Rahmen 
der Flächennutzungsplanung zu berücksichtigen. Die Darstellungen des Flächennutzungsplanes beinhal-
ten dabei die Lage, Abgrenzungen und Zweckbestimmungen der verschiedenen Grünflächen innerhalb 
des Verbandsgemeinderaumes. 

Ebenso muss im Fall der baulichen Inanspruchnahme zusätzlicher Wohnbauflächen im Rahmen der Bau-
leitplanung eine ausreichende Ausstattung der Neubauflächen mit Spielplätzen gewährleistet sein, die in 
angemessener Entfernung (max. ca. 400-500 m.) fußläufig erreichbar sein müssen. 

5.10.1 Parkanlagen und Naherholungsgebiete  

Die Verbandsgemeinde Alzey-Land liegt inmitten des rheinhessischen Hügellandes, in der regenärmsten 
Gegend Deutschlands und ist geprägt von Acker- und Weinbau. Die Mittelgebirge Odenwald, Nordpfälzer 
Bergland, Hunsrück und Taunus umgeben die Verbandsgemeinde.  

Die Ortsgemeinden Bechenheim, Bornheim, Erbes-Büdesheim, Flonheim, Mauchenheim, Nack, Nieder-
Wiesen und Offenheim gehören zu dem Landschaftsschutz- und Naherholungsgebiet Rheinhessische 
Schweiz. Diese Landschaft, welche am Ausläufer des Nordpfälzischen Berglandes liegt, ist geprägt von 
Wiesen, Wäldern und Bächen und unterscheidet sich deutlich von den anderen Landschaften.42 

Aufgrund der geringen Größe der Orte und ihres ländlichen Umfelds besitzen die Ortsgemeinden keine 
gesonderten Parks, Freizeitanlagen oder eigens ausgewiesene Naherholungsgebiete in größerem Umfang. 
Lediglich Spielplätze und Sport-/Bolzplätze, bzw. Sportanlagen von Vereinen, sowie Reitanlagen sind in 
einigen Gemeinden vorzufinden. 

5.10.2 Friedhöfe 

CǊƛŜŘƘǀŦŜ ǎƻƭƭǘŜƴΣ αǳƴŀōƘŅƴƎƛƎ Ǿƻƴ ŘŜǊ ǾƛŜƭŦŅƭǘƛƎŜƴΣ ȊǳƳ ¢Ŝƛƭ ƘŜǘŜǊƻƎŜƴŜƴΣ ƎŜǎŎƘƛŎƘǘƭƛŎƘŜƴ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ 
ώΧϐ Ƴƛǘ .ŜȊǳƎ Ȋǳ ŘŜƴ ŘŀȊǳƎŜƘǀǊƛƎŜƴ 5ǀǊŦŜǊƴ ǳƴŘ {ǘŀŘǘǘŜƛƭŜƴ ώΧϐ ǊŜƭŀǘƛǾ ǿƻƘƴǳƴƎǎƴŀƘ ǳƴŘ ŜƛƴƎŜŦǸƎǘ ƛƴ 
das öffentliche Grün - ŀƴƎŜƭŜƎǘ ǿŜǊŘŜƴά43. 

 

42  Vgl. http://www.alzey-land.de/de/leben/bauen-wohnen.php?navid=47; Zugriff 04/2021 

43   Vgl.: G. Schöning und K. Borchard: Städtebau im Übergang zum 21. Jhd.; Stuttgart 1992; S.87 
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Flächenbedarf je Einwohner: Max 7,0 bis 10,0 m2/EW 
Mittel 4,5 bis 6,0 m2/E 

Grundstücksfläche: 25 bis 40 ha 

Mindesteinzugsbereich: 80.000 E 

Max. Entfernung: 600 - 700 m (von Aussegnungshalle bis zur Grabstätte) 

Tabelle 15:  Orientierungswerte für Kinderspielplätze nach BORCHARD44 

Die Anwendung städtebaulicher Orientierungswerte, die auf Flächennutzungsplanebene zur überschlägi-
gen Ermittlung des Friedhofsflächenbedarfs noch angemessen erscheint, sollte allerdings bei der Entschei-
dung für einen bestimmten Wert die angestrebte Funktion und den Standort des Friedhofs sowie Verän-
derungen im Bestattungswesen (Urnen) berücksichtigen. 

In der Verbandsgemeinde Alzey-Land befinden sich derzeit folgende Friedhöfe: 

Ortsgemeinde Standort 

Größe in m2 (ggf. 
inkl. bereits geplan-
ter Erweiterungsflä-
che) 

Friedhofsgröße 2035 
mit 5,0m2/EW 

Fehlbedarf/ 
Überhang 2035 
in m2 

Albig Kirchgasse 3 8.264 8.223 41 

Bechenheim Am Weinberg 2.680 2.095 585 

Bechtolsheim Friedhofstraße 2 9.475 9.001 474 

Bermersheim v.d.H. Kirchgässchen 3.260 1.714 1.546 

Biebelnheim Obere Kirchgasse 3.959 3.372 587 

Bornheim Am Friedhof 7.650 4.440 3.210 

Dintesheim Hauptstr.24 1.286 778 508 

Eppelsheim Bahnhofstr. 58 9.624 6.204 3.420 

Erbes-Büdesheim Hauptstr. 39 8.142 7.308 834 

Esselborn Alzeyer Gasse 5.172 1.978 3.194 

Flomborn Langgasse 94 5.920 5.497 423 

Flonheim 
Flonheim-Uffhofen 

Bornheimerstr. 31 
Friedhofsweg 

12.363 
3.096 13.960 1.499 

Framersheim Kirchstraße 66 9.115 8.055 1.060 

Freimersheim Hauptstraße 59 5.424 3.758 1.666 

Gau-Heppenheim Friedhofstraße 34 3.645 2.660 985 

Gau-Köngernheim 
Gau-Odernheim 

Biebelnheimerweg 
Albiger Straße 

4.102 
13.310 19.660 -2.248 

Kettenheim Auf der Rommelsheck 2.956 1.653 1.303 

Lonsheim Neugasse 15 5.508 2.985 2.523 

Mauchenheim Am Heerpfad 6.911 4.852 2.059 

Nack Hauptstraße 6.181 3.158 3.023 

Nieder-Wiesen Rödelsgasse 32 6.759 3.158 3.601 

Ober-Flörsheim An der Allee 10.991 6.530 4.461 

Offenheim Untergasse 4.553 3.372 1.181 

Wahlheim ober dem Totenweg 5.130 2.929 2.201 

VG Gesamt 165.476m² 127.340m² 38.136 

Tabelle 16:  Friedhöfe in der VG Alzey-Land45 

Der künftige Friedhofsflächenbedarf ermittelt sich aus den prognostizierten Einwohnerzahlen der Ver-
bandsgemeinde. Je nach Standort und Funktion werden den Friedhöfen unterschiedliche Bestattungsflä-
chen zugeordnet. Rein rechnerisch sind in den einzelnen Ortsgemeinden bis zum Ende des Planungshori-
zonts, ausgenommen von der Gemeinde Albig und der Gemeinde Gau-Odernheim, größere Flächenareale 
vorhanden als künftig benötigt werden. Allerdings kann nur ein grober Richtwert ermittelt werden, da 
sich die Bestattungsarten (z.B. Urnenbestattung, Ruheforst) ändern und verschiedene Formen wesentlich 

 

44  Vgl.: K. Borchard: Orientierungswerte für die städtebauliche Planung; München 1974; S. 225 

45  Vgl.: Angaben der VG Alzey-Land, 05/ 2015 
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geringere Flächenansprüche haben. Auf Ebene der gesamten Verbandsgemeinde ist jedoch eine ausrei-
chende Größe bzw. ein Überhang an Fläche gegeben. 

5.10.3 Sport- und Freizeitanlagen 

In der Verbandsgemeinde Alzey-Land gibt es unterschiedliche Flächen für Sportanlagen, Freizeitanlagen 
und Spielplätze, welche von der Bevölkerung genutzt werden können. 

Die Bestandsaufnahme der Sporteinrichtungen erfolgte anhand einer Auswertung des derzeit gültigen 
Flächennutzungsplanes, aktuellen Luftbildern sowie nach Angaben der VG.46 

Ortsgemeinde Standort  
Nutzung bzw. Ausstat-
tung 

Größe in m2 (ggf. 
inkl. bereits geplan-
ter Erweiterungsflä-
che) 

Größe in 
m² bei 1,8 
m²/EW( 
2035)  

Fehlbe-
darf/ Über-
hang 2035 
in m2 

Albig 
Untere Pforte 
Langgasse 91 
Riegelplatz 

Sportplatz, Tennisplatz 
2 Sporthallen 
Mehrzweckplatz 

22.143 
933/699 
475 2.960 21.290 

Bechenheim Außerhalb  Sportplatz, Sporthalle 17.840 754 17.086 

Bechtolsheim 
Vor dem Obertor 
Außerhalb 10  

2 Sportplätze, Sport-
halle, Tennisplatz 
2 Schießanlagen 

20.406 
3.734/8.092 

3.240 28.992 

Bermersheim 
v.d.H. 

Obergasse 
An der Turnhalle 

Sportanlage, Reitplatz 
Turnhalle 

8.177 
o.A. 617 7.560 

Biebelnheim 
Bechtolsheimerstraße 27 
Gabsheimer Weg 
Wörrstadterstraße 5 

Reitplatz 
Sportlatz, Vereinsheim 
Sporthalle 

9.382 
17.555 
1.660 1.214 27.383 

Bornheim 
An den Kappesbördern 
Hinter dem Friedhof 

Reitplatz 
2 Sportplätze 

13.189 
6.953/3.369 1.598 21.913 

Dintesheim - - 0 280 -280 

Eppelsheim 

Albert-Schweizer-Straße 
Am Hellbrunn  
Albert-Schweizer-Straße 8 
Bahnhofstraße 

Sportplatz 
Sportplatz, Tennisplatz 
Sporthalle 
Mehrzweckhalle 

8.860 
6.399 
3.213 
235 2.234 16.473 

Erbes-Büdesheim 

An den Hesseln 1  
Aulheimer Mühlen 1 
Pankratiushofstraße 
Nackerstraße 26 
Offenheimerstraße 15  
Außerhalb 

Sportanlage 
Tennisplatz 
Mehrzweckplatz 
Sportplatz, Sporthalle 
Sporthalle 
Reitplatz 

21.062 
1.048 
406 
11.421 
5.000 
4.511 2.631 40.817 

Esselborn Außerhalb 5 Sportplatz 6.063 712 5.351 

Flomborn Hinter der Burg Sportplatz   6.427 1.979 4.448 

Flonheim 

Bahnhofstraße 49 
An der Sandgrube 
Adelberghalle 
Am Sportfeld 
Schillerplatz 
Backhausgasse 
Klostergasse  

Tennisplatz 
Sportplatz 
Tennisplatz 
Sportplatz 
Mehrzweckplatz 
Mehrzweckplatz 
Mehrzweckplatz 

871 
26.258 
5.335 
11.484 
296 
120 
75 

5.025 
2.900 

40.313 
30.183 

Flonheim/Uffh-
ofen 

In den sieben Morgen Sportfläche 899 

Framersheim 

Atzelmühle 
Auf dem Brühl 
Außerhalb 1 
Hinter der Stephanskirche 
Venusklauer 

Reitplatz 
Reitplatz 
Sporthalle, Sportplatz, 
Tennisplatz 
Reitplatz 
2 Reitplätze 

1.002 
622 
13.513 
11.334 
4.150/2462 

1.353 6.780 

Freimersheim Am Rabenborn Sportplatz 8.133 957 9.879 

Gau-Heppenheim Hauptstraße Sporthalle,2 Sportplätze 10.836 7.078 24.734 

Gau-Odernheim Petersberghalle Sportplatz 237 2.960 21.290 
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Ortsgemeinde Standort  
Nutzung bzw. Ausstat-
tung 

Größe in m2 (ggf. 
inkl. bereits geplan-
ter Erweiterungsflä-
che) 

Größe in 
m² bei 1,8 
m²/EW( 
2035)  

Fehlbe-
darf/ Über-
hang 2035 
in m2 

Hinter der Stegmühle 
Auf den Aspenwiesen 

Sportplatz 
Sporthalle, Sportplatz, 
Tennisplatz 

3.112 
28.463 

Kettenheim - - - 595 -595 

Lonsheim Im Briel Sportfläche, Sportplatz 13.351/5.410 1.075 17.686 

Mauchenheim 

Hauptstraße  
Freimersheimer Weg  
Hauptstraße 
Woogsweg 
Freimersheimer Weg 
An der Mühlwiese 
Weinbergstraße  

Mehrzweckplatz 
Mehrzweckplatz 
Mehrzweckplatz 
Reitplatz 
Reitplatz 
Sportplatz, Sportheim 
Sportplatz 

782 
159 
388 
1.303 
1.429 
19.198 
4.984 1.747 26.496 

Nack Bechenheimerstraße 7 
Auf dem Ufer 
In den Neunzig Morgen 

Reitplatz 
3 Sportflächen 
Sportfläche, Sporthalle 

583 
46.989/3.324/5.309 
23.411 1.137 78.479 

Nieder-Wiesen 
Schlossgasse 9 
Schlossberg 
Am Hofweg 

Sportfläche 
2 Sportplätze 
Reitplatz 

6.830 
771/7.212 
4.290 1.137 17.966 

Ober-Flörsheim 
Weedegasse 31 
Weedegasse 37 

Sportfläche 
Sportplatz 

1.666 
7.264 2.351 6.579 

Offenheim 

Untergasse 
Woog 
Zu Holler 
Ebersfelder Hof 
Bruchwiese 

Mehrzweckplatz 
Sportfläche 
Sportplatz 
Reitplatz 
Sportplatz 

1.024 
6.050 
9.191 
975 
7.652 1.214 23.678 

Wahlheim 
Alzeyer Straße  
Schleifmühle 

Mehrzweckplatz 
Reitplatz 

721 
6.485 1.055 6.151 

VG Gesamt 525.205m² 45.842m² 479.363m² 

Tabelle 17:  Sportanlagen in der VG Alzey-Land47 

Die Bedarfsermittlung basiert auf den unten genannten Orientierungswerten (Bedarfszahl ist der untere 
Mittelwert) und den Einwohnerzahlen des jeweiligen Ortes (Stand 2015 und prognostiziert 2035). 

Sportplätze  Sportparks/ -anlagen 

Flächenbedarf 4 bis 6 m2/E  Flächenbedarf 3,0 bis 5,5 m/E 

Grundstücksfläche 1,4 bis 2,5 ha  Grundstücksfläche 6 bis 10 ha 

Mindesteinzugsbereich 3.000 bis 5.000 E  Mindesteinzugsbereich 25.000 bis 80.000 E 

Max. Entfernung 10 min. Fußweg (500 m)  Max. Entfernung 10 min. Fußweg (500 m) 

Stellplätze 1 St/ 250 m2 Fläche; 1 St/ 10-15 Besucher  Stellplätze Siehe Sportplätze 

Tennisplätze  Turnhallen 

Flächenbedarf 0,2 m2/E  Flächenbedarf 0,2 bis 0,4 m2/E 

Grundstücksfläche 0,12 ha  Grundstücksfläche 650 bis 1.800 m2 

Mindesteinzugsbereich 5.000 E  Mindesteinzugsbereich 1.000 bis 2.500 E 

Max. Entfernung -  Max. Entfernung 10 min. Fußweg (500 m) 

Stellplätze 4 St/ Feld; 1 St/ 10-15 Besucher  Stellplätze 1 St/ 50 m2 Fläche 

Reitsportanlagen   

Flächenbedarf 1,6 bis 2,1 m2/E   

Grundstücksfläche 4 bis 5 ha   

Mindesteinzugsbereich 250.000 E   

Max. Entfernung ---   

Stellplätze 1 St/ 250 m2 Fläche; 1 St/ 10-15 Besucher   

Tabelle 18:  Orientierungswerte für Sportanlagen nach SCHÖNING/BORCHARD 
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Die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde verfügen über eine gute und ausreichende Ausstattung an 
sportlichen Einrichtungen (aktuell ca. 44ha), so dass hier aktuell kein weiterer Bedarf besteht. Die geplan-
ten Erweiterungsflächen wurden bei den aktuellen Bestandsflächen bereits mit einbezogen. 

Auch die rechnerische Bedarfsermittlung für das Jahr 2030 prognostiziert eine gute und ausreichende 
Ausstattung. Eine Überprüfung des Zustands der einzelnen Anlagen sollte regelmäßig durchgeführt wer-
den, da die Nutzbarkeit einer Sporteinrichtung nicht nur von ihrer Größe, sondern auch von ihrer Qualität 
abhängig ist. 

Spiel- und Bolzplätze 

Zu den Freizeit- und Erholungsflächen zählen auch Kinderspielplätze, die vor allem in dichter besiedelten 
Gemeinden erhebliche Bedeutung haben. Besonders wichtig ist hier die fußläufige und gefahrlose Erreich-
barkeit. Die ausreichende Versorgung mit Spielplätzen und eine altersgerechte Förderung von Kindern ist 
insbesondere in Zeiten rückläufiger Geburtenraten eine weitere bedeutende Aufgabe der Flächennut-
zungsplanung. 

Folgende Kinderspielplätze sind in der VG Alzey-Land vorhanden: 

Ortsgemeinde Standort  
Nutzung bzw. Aus-
stattung 

Größe in m2 (ggf. 
inkl. bereits ge-
planter Erweite-
rungsfläche) 

Größe in m² 
(3-12 Jahre) 
bei 1,5 
m²/EW 
(2030)  

Fehlbedarf/ 
Überhang 
2030 in m2 

Albig Gartenstraße Spielplatz 1.124 2.467 -1.343 

Bechenheim - - 0 629 -629 

Bechtolsheim Baumgartenstraße Spielplatz 1.199 
2.700 -1.501 

Bermersheim 
v.d.H. 

In der Heyer Spielplatz 309 
514 -205 

Biebelnheim Neue Straße Spielplatz 360 1.011 -651 

Bornheim Gartenfeldstraße Spielplatz 342 1.332 -990 

Dintesheim 
Leimenkauterweg/ Eppels-
heimer Weg 

Spielplatz/ Bolzplatz 423/4.963 
233 5.153 

Eppelsheim Körnerstraße Spielplatz 917 1.861 -944 

Erbes-Büdesheim Im Woog 18 Spielplatz 701 2.192 -1.491 

Esselborn Kettenheimerstraße Spielplatz 146 593 -447 

Flomborn 

Weedegasse Spielplatz 856 1.649 
4.188 
2.417 

946 
-2.086 
-19 

Kurpfalzstraße Spielplatz 775 

Langgasse Spielplatz 964 

Flonheim 
An der Alzeyer Straße Spielplatz 310 

1.127 
798 
5.898 

-694 
-798 
-1.717 

Adelberghalle Spielplatz o.A. 

Flonheim/Uffh-
ofen 

Damm-Jansen-Straße Spielplatz 1.792 

Framersheim 
Am Wall Bolzplatz 1.769 496 

896 
2.945 
-336 Kirchstraße 49 Spielplatz 629 

Freimersheim Turnplatz Spielplatz 433 1.455 577 

Gau-Heppenheim Hauptstraße Spielplatz o.A. 947 -489 

Gau-Köngern-
heim 

Am Grünen Weg Spielplatz 925 

947 
1.959 
1.011 
879 
2.467 
629 
2.700 
514 

912 
117 
-1.011 
-61 
-1.343 
-629 
-1.501 
-205 

Gau-Odernheim 

Müller-Thurgau-Weg Spielplatz 363 

Heinrich-Mildenberger-
Straße 

Spielplatz 219 

Seeburgerstraße Spielplatz 343 

Pestalozizstraße 14 Spielplatz 712 

Donnersbergstraße Spielplatz 869 

Carl-Zuckmayer-Straße Spielplatz 530 

Kleegasse Spielplatz 220 

Kettenheim In den Spitzwiesen Spiel-/Bolzplatz 3.441 1.011 -651 

Lonsheim Obergasse Spielplatz 560 1.332 -990 

Mauchenheim Bäckergasse 10 Bolzplatz 1.608 233 5.153 
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Rosenheckenstraße Spielplatz 424 1.861 -944 

Nack In den Dreißig Morgen Spielplatz 458 
2.192 -1.491 

Nieder-Wiesen Marktplatz 3 Bolzplatz 1.859 593 -447 

Ober-Flörsheim 

Hauptstraße Spielplatz 651 1.649 
4.188 
2.417 

946 
-2.086 
-19 

Weedegasse 44 Spielplatz 628 

Setter Straße Spielplatz 797 

Offenheim - - - 1.127 -694 

Wahlheim Am Auspringbach Spielplatz 818 798 -798 

VG Gesamt 33.437m² 38202m² -4765² 

Tabelle 19: Spiel- und Bolzplätze in der VG Alzey-Land48 

Zur Ermittlung des jetzigen und künftigen Flächenbedarfs und des bestehenden und kommenden Fehlbe-
darfs wurden Orientierungswerte angesetzt. Dabei wurde nur auf Spielplätze für Kinder von 3 - 6 bzw. 7 - 
12 Jahren eingegangen, da ältere Kinder eher Nutzer von Sportflächen sind. 

Kinderspielplätze (3 - 6 Jahre)  Kinderspielplätze (7 - 12 Jahre) 
Flächenbedarf je Ein-
wohner: 

Max 3,0 bis 4,0 m2/EW 
Mittel 0,75 bis 1,0 m2/E 

 Flächenbedarf je Einwohner: Max 5,0 m2/E 
Mittel 0,75 m2/E 

Grundstücksfläche: 150 m2  Grundstücksfläche: 2.000 m2 

Mindesteinzugsbe-
reich: 

150 E  Mindesteinzugsbereich: 900 bis 2.000 E 

Max. Entfernung: 100 m  Max. Entfernung: 400 bis 500 m 
Fußweg 

Tabelle 20:  Orientierungswerte für Kinderspielplätze nach SCHÖNING/BORCHARD 

In der Verbandsgemeinde Alzey-Land wird in den einzelnen Ortsgemeinden ein überwiegender Fehlbe-
darf ersichtlich. Rechnerisch betrachtet wird der VG bis zum Jahr 2030 ca. 0,4 ha Flächen für Kinderspiel-
plätze fehlen.  

Da zu keiner Ortsgemeinde detaillierte Informationen über die Altersangaben der Benutzung von den Kin-
derspielplätzen vorliegen, können die Bedarfsflächen-Prognosen für Klein- und Großkinderspielplätze 
nicht differenziert dargestellt werden. Aufgrund dessen wurde hier von einem Orientierungswert von 1,5 
m2/E ausgegangen. Der Wert ergibt sich wie folgt: 

Kinderspielplatz (3-6 Jahre): Mittel 0,75 m2/ EW 

Kinderspielplatz (7-12 Jahre): Mittel 0,75 m2/ EW 

Eine genaue Untersuchung, in welcher der Bestand berücksichtigt wird, sollte, falls nicht vorhanden, 
durchgeführt werden, sowohl in Bezug auf eine angemessene Größe und die Erreichbarkeit der einzelnen 
Anlagen als auch im Hinblick auf die Nutzbarkeit und Qualität der Spielgeräte. Kinderspielplätze, die sich 
in einem schlechten Zustand befinden, somit also nicht mehr nutzbar sind, können nicht als Bestand ge-
wertet werden; eine Neuanlage wäre hier sinnvoll. 

Festplätze/Grillplätze 

Innerhalb der Verbandsgemeinde gibt es 14 Ortsgemeinden mit einem Grillplatz. Zu diesen zählen Albig, 
Bechenheim, Bechtolsheim, Bermersheim v.d.H., Bornheim, Dintesheim, Eppelsheim, Esselborn, Gau-
Odernheim, Kettenheim, Lonsheim, Mauchenheim, Nieder-Wiesen und Offstein. Zusammen weisen die 
Grillplätze eine Größe von mehr als 1 ha auf.  

Jugendzeltplatz/-lager 

Ein großer Jugendzeltplatz befindet sich in der Rheinhessischen Schweiz, im Wiesbachtal in der Ortsge-
meinde Nieder-Wiesen direkt an der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Die Übernachtungsmöglichkeiten werden 
durch eine Blockhütte und ein Gemeinschaftshaus gewährleistet, welche im Sommerhalbjahr durch 
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zusätzliche Zelte ergänzt werden. Der Platz eignet sich hervorragend für Zelt- und Kinder/Jugendfreizeiten 
in Natur- und Waldnähe.49 

5.10.4 Landwirtschaftliche Flächen 

Vor allem aufgrund der ertragreichen Böden und der klimatischen Gunst der Region prägen Landwirt-
schaft und Weinbau bereits seit Jahrhunderten die Flächen der heutigen Verbandsgemeinde Alzey-Land. 
Sie besitzen nicht nur direkte hohe wirtschaftliche Bedeutung über die Anzahl der Betriebe und Beschäf-
tigten, sondern auch indirekt über den Tourismus. In Rheinhessen spielt gerade der Weinanbau eine be-
sondere Rolle bei der touristischen Vermarktung der Region und prägt nicht nur das Landschaftsbild, son-
dern auch die Identität der Bevölkerung.  

Die Landwirtschaftsfläche hat insgesamt eine Ausdehnung von ca. 13.581 ha, und damit einen Anteil von 
78,1 % an der Gesamtfläche der Verbandsgemeinde Alzey-Land ein (Stand 201950). Sie umfasst somit bei 
den Nutzungen den mit Abstand größten Flächenanteil.  

73,2% davon wurde als Ackerland genutzt, bestockte Rebflächen nehmen 3003 ha und somit rund 24,1 % 
bzw. ein Viertel der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche ein.  

Der Anteil der Rebflächen war dabei im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte nur geringen Schwankungen 
ausgesetzt und hat nur geringfügig zugenommen. 

Grünlandnutzung spielt im Raum der Verbandsgemeinde eine untergeordnete Rolle. Neben der heraus-
ragenden Eignung der Böden für die Ackerbau und Weinbau liegt eine weitere Ursache darin, dass Tier-
haltung im Plangebiet heute nahezu keine Rolle spielt. Während im Jahr 1950 noch rund 6000 Rinder und 
über 8000 Schweine innerhalb der Verbandsgemeinde gehalten wurden, wurden 2010 nur noch 130 Rin-
der und 42 Schweine gezählt. Insgesamt betrachtet besteht für die im Verbandsgemeinderaum ansässigen 
Landwirte folglich nahezu kein Bedarf, Futtermittel anzubauen, so dass Grünland als Weide bzw. Mäh-
wiese nicht mehr benötigt wird. 

Obstanbau findet im Raum der Verbandsgemeinde ebenfalls nicht mehr in wirtschaftlich relevantem Aus-
maß statt. 

Im Gebiet der Verbandsgemeinde Alzey-Land bestehen derzeit noch 377 landwirtschaftliche Betriebe, 
wobei sich auch hier wie an vielen anderen Orten die Zahl der Betriebe in den vergangenen Jahrzehnten 
erheblich verringert hat. (Von über 1000 Betrieben in den 70er und 80er Jahren) Allerdings verdreifachte 
sich im gleichen Zeitraum die Durchschnittsgröße der bewirtschafteten Flächen von 11 ha auf ca. 33 ha je 
Betrieb.  

Zudem ist der Trend erkennbar, dass vor allem die Zahl der Nebenerwerbsbetriebe rückläufig ist.  

 
Abb. 13:  Entwicklung des Bereichs Landwirtschaft von 1987 bis 2010 in der VG Alzey-Land51 

 

49  Vgl. http://www.kreis-alzey-worms.eu/verwaltung/freizeit/jugendzeltplatz_nieder-wiesen.php; Zugriff: 04/21 

50 Vgl. http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/, Zugriff 10/2016 

51  Vgl.: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat; Zugriff: 08/2015 



Teilfortschreibung Siedlungsentwicklung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Alzey-Land 
Begründung Seite 37  

 

WSW & Partner GmbH - Hertelsbrunnenring 20 - 67657 Kaiserslautern - Tel. (0631) 3423-0 - Fax (0631) 3423-200 

Merkmal 
Jahr 

1979 1989 1999 2003 2005 2006 2007 2010 

Betriebe mit 0,5 ha und mehr bestockter 
Rebfläche 

1.123 871 586 457 427 - 392 - 

Rebfläche je Betrieb in ha 2,6 3,7 5,5 7,2 7,6 - 8,2 - 

Bestockte Rebfläche in ha 
Á Weißweinrebsorten in % 
Á Rotweinrebsorten in % 

2.775 3.092 2.967 2.958 2.963 2.971 2.984 3.003 

97,8 92,9 85,7 72,1 68,4 68,5 68,7 69,6 

2,2 7,1 14,3 27,9 31,6 31,5 31,3 30,4 

Abb. 14:  Betriebe im Weinbau und die Agrarstruktur in der VG Alzey-Land52 

Auch seitens der Regionalplanung sind weite Teile der Verbandsgemeinde als Vorranggebiete für die 
Landwirtschaft gekennzeichnet. 

5.10.5 Waldflächen 

Die Verbandsgemeinde Alzey-Land verfügt mit ca. 1.193 ha über einen Waldanteil von 6,9%53 und liegt 
damit unter dem Durschnitt der Verbandsgemeinden mit gleicher Größenordnung die einen Waldanteil 
von 38,7% aufweisen54. Forstwirtschaft spielt damit im eher waldarmen Rheinhessen und damit auch in 
der Verbandsgemeinde Alzey-Land eine untergeordnete Rolle. 

Dennoch gibt es vereinzelt Waldflächen innerhalb der Verbandsgemeinde. Dabei hat die Ortsgemeinde 
Offenheim mit 59,8% der Gesamtfläche den größten Waldanteil sowie die größte zusammenhängende 
Waldfläche, während die landwirtschaftlich geprägten Ortsgemeinden Dintesheim und Wahlheim mit 
0,2% sehr geringe Anteile besitzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 15: Waldgebiete und Besitzartenverteilung in der VG Alzey-Land55 

 

52  Vgl.: Vgl. http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/, Zugriff 10/2016 

53  Vgl. Vgl. http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/, Zugriff 04/2021 

54  Vgl. Vgl. http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/, Zugriff 04/2021 

55  Vgl.: http://www.umweltatlas.rlp.de/atlas/script/index.php, Zugriff: 04/2021 
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5.10.6 Wasserflächen 

5.10.6.1 Fließgewässer 

Als Fließgewässer sind vor allem die Selz sowie zahlreiche kleinere Fließgewässer vorhanden: 

 
Abb. 16: Fließgewässer in der VG Alzey-Land56 

Heimersheimer Bach  

Der Heimersheimer Bach ist ein etwa zehn Kilometer langer Zufluss der Selz in Rheinhessen, welcher als 
Engbach oberhalb von Alzey-Heimersheim in der Gemarkung Entenpfuhl in 275 m Höhe entspringt. Der 
Bach nimmt hinter Heimersheim den Metzenbach auf und fließt dann entlang der Landstraße in Richtung 
Albig, bis er dann zwischen den Autobahnen A63 und A62, am Autobahnkreuz Alzey in ein Hochwasser-
rückhaltebecken aufgestaut wird. Danach fließt er größtenteils verrohrt durch Albig, wo er den Goldbach 
aufnimmt.  

Wiesbach 

Der 44,4 km lange Bach, welcher im Nordpfälzer Bergland entspringt und bei Grolsheim im Landkreis 
Mainz-Bingen in die Nahe mündet. Neben der Selz und dem Appelbach gehört der Wiesbach zu den wich-
tigsten Fließgewässern in Rheinhessen. Zu seinen Zuflüssen, welche durch die VG Alzey-Land fließen, ge-
hören: 

Á Dembach 
Á Dornbach 
Á Nackbach 
Á Moosbach 
Á Bornheimerbach 
Á Selz  

Selz 

Die Selz ist ein 61 km langer, südlicher und linker Nebenfluss des Rheins und zählt zu den Hauptgewässern 
in Rheinhessen. Sie fließt im Rheinhessischen Tafel- und Hügelland in Rheinland-Pfalz durch den Donners-
bergkreis, den Landkreis Alzey-Worms und den Landkreis Mainz-Bingen. Zu ihren Zuflüssen, die durch die 
VG Alzey-Land fließen, zählen: 

Á Framersheimer Bach  
Á Heimersheimer Bach 
Á Goldbach 

 

56  Eigene Darstellung WSW & Partner, Grundlage vgl.: http://www.umweltatlas.rlp.de/atlas/script/index.php, Zugriff: 02/22 
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Weidas oder Weidasserbach 

Ein etwa 11 km langer, rechter Zufluss der Selz in Rheinhessen, welche bei Freimersheim entspringt und 
bei Framersheim in den dort von Südwesten kommenden Rhein-Zufluss Selz mündet. Die Weidas ist von 
ihrer Quelle bis Dautenheim auch als Aufspringbach bekannt. Zu ihren Zuflüssen gehören: 

Á Auspring (links), im Süden von Freimersheim, 0,7 km 
Á Freimersheimer Bach (Flutgraben) (links), im Norden von Freimersheim, 0,8 km 
Á Esselborn (Esselborner Bach) (rechts), bei der Hessensteigermühle, 2,1 km  
Á Gau-Heppenheimer Bach (rechts), nordöstlich der Morenmühle, 1,8 km  

Steinbach 

Der Steinbach ist ein etwa 3 km langer Zufluss der Selz, der aus den unterirdischen Abflüssen mehrerer 
Brunnen im Ortskern von Offenheim entsteht. Der Weidenbach ist ein linker Zufluss des Steinbach. 

5.10.6.2 Stehende Gewässer 

Im Raum der Verbandsgemeinde finden sich keine natürlichen Stillgewässer. An einigen Stellen bestehen 
Regenrückhaltebecken, die allerdings häufig trocken liegen und in der Regel nicht als naturnah gelten 
können.  

6 PLANUNGSVORGABEN 

6.1 Ziele der Raumordnung 

6.1.1 Landesentwicklungsprogramm 

Das Landesentwicklungsprogramm IV (LEP IV) ist am 25.11.2008 in Kraft getreten. Es wurde zwischenzeit-
lich mehrfach fortgeschrieben, zuletzt am 04.07.2017 bezüglich der Nutzung erneuerbarer Energien (3. 
Teilfortschreibung). 

Teilfortschreibungen des LEP IV: 

1. Teilfortschreibung LEP IV am 16.04.2013 

2. Teilfortschreibung LEP IV am 21.06.2015 

3. Teilfortschreibung LEP IV am 04.07.2017 

4. Teilfortschreibung LEP IV am 17.01.2023 

Der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Alzey-Land ist nach § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der 
Raumordnung anzupassen. 

Im Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.10.2008 wird der 
koordinierende fach- und ressortübergreifende räumliche Ordnungsrahmen für die Entwicklung des Lan-
des Rheinland-Pfalz abgebildet. Das Programm legt die Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Lan-
desplanung fest, die von den Gemeinden bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen gerecht ge-
geneinander und untereinander abzuwägen sind. Diese beziehen sich auf die räumliche Struktur des Lan-
des (Raumstruktur, Siedlungs- und Freiraum, zentralörtliche Gliederung, Entwicklungsschwerpunkte und 
Entwicklungsachsen) sowie auf verschiedene Sachbereiche (z.B. Wirtschaft, Landwirtschaft Forstwirt-
schaft, Erholung usw.). 
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Abb. 17: Ausschnitt LEP IV ς Verbandsgemeinde Alzey-Land 

Die siedlungsräumliche Grundstruktur wird mit Hilfe von großmaßstäblichen Raumkategorien dargestellt. 
Die Verbandsgemeinde Alzey-Land liegt zwischen den Ballungsräumen Rhein-Main und Rhein-Neckar, an 
den großräumigen Entwicklungsachsen A61 Koblenz-Speyer und A63 Mainz-Kaiserslautern. Die Verbands-
gemeinde kann dem verdichteten Bereich mit konzentrierter Siedlungsstruktur zugeordnet werden. 

Der überwiegende Bereich der VG ist als landesweit bedeutsamer Bereich für die Landwirtschaft ausge-
wiesen. Im südlichen Teil weist die VG einen landesweit bedeutsamen Bereich für den Biotopverbund 
Kernfläche/ Kernzone auf. Im Westen und Nordosten gibt es bedeutsame Bereiche für Erholung und Tou-
rismus. Weiterhin sind an der westlichen Grenze Bereiche für die Forstwirtschaft und im Süden und Osten 
für die Windenergie dargestellt. 

6.1.2 Regionalplanung  

Regionalpläne entfalten zunächst keine Drittwirkung. Erst durch die Entwicklung der Bauleitplanung aus 
den Regionalplänen oder im Rahmen von bestimmten Genehmigungsverfahren erlangt er rechtliche Wir-
kung für Dritte. Im Bereich der Verbandsgemeinde Alzey-Land ist derzeit der Regionale Raumordnungs-
plan Rheinhessen-Nahe mit Stand November 2015 inklusive zwischenzeitlich erfolgter Fortschreibungen 
maßgeblich. 

Zwischenzeitlich wurde die zweite Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans Rheinhessen-
Nahe 2014 für die Sachgebiete Siedlungsentwicklung und -struktur sowie für das Sachgebiet Rohstoffsi-
cherung beschlossen und das Verfahren durchgeführt. Die Genehmigung erfolgte zwischenzeitlich (April 
2022) ist bekannt, dass die Genehmigung unter Auflagen erfolgen wird, somit ist dieser Stand des Regio-
nalplans ebenso für die FNP-Fortschreibung zu beachten. 

Dabei ist zwischen Zielen als verbindliche Vorgaben (ggf. nur Zielabweichungsverfahren möglich) und 
Grundsätzen als abwägungsrelevante Belange zu unterscheiden. Der Regionalplan legt die regionalen 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung für alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen fest. 
Zudem konkretisiert er die Entwicklungsvorstellungen zusammenhängender Lebens- und Wirtschaftsge-
biete und legt über kommunale Grenzen hinweg die Richtung für die zukünftigen Entwicklungsmöglich-
keiten des Gebietes fest.  
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Abbildung 1: Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe, Raumnutzungskarte, Stand Mai 2016 

Die gesamte Verbandsgemeinde wird hinsichtlich ihrer Raumstruktur als verdichteter Bereich mit dis-
perser Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur eingestuft. Die Entwicklung soll entsprechend dem raum-
strukturellen Organisationsprinzip der dezentralen Konzentration erfolgen. Die Konkretisierung dieses 
Prinzips erfolgt durch die Festlegung von Gemeindefunktionen.  

Die Stadt Alzey, die von der Verbandsgemeinde umschlossen wird, stellt das nächstgelegene Oberzentrum 
dar. Die Ortsgemeinden Flonheim und Gau-Odernheim wurden als kooperierende Grundzentren (erhal-
ten somit auch die besondere Funktion Wohnen) festgelegt, die Ortsgemeinde Albig als Schwerpunktge-
meinde Wohnen. Alle anderen Gemeinden sind Eigenentwicklungsgemeinden. Des Weiteren liegt Erbes-
Büdesheim an einer überregionalen Wirtschaftsachse. Hier können die Träger der Bauleitplanung ent-
sprechende Konzepte zu Festlegung von Standorten für Gewerbe Ansiedlung (in kommunaler Koopera-
tion) entwickeln, so dass hier über den Eigenbedarf hinaus Gewerbeflächen entwickelt werden können. 

Entsprechend dieser Einstufung werden den einzelnen Ortsgemeinden unterschiedliche Entwicklungs-
möglichkeiten bezüglich der wohnbaulichen und gewerblichen Entwicklung eingeräumt. Quantitativ wird 
insbesondere die Wohnbauentwicklung durch die vorgegebenen Schwellenwerte bestimmt. 

Neben der strukturräumlichen Festlegung sowie den Schwellenwerten, werden folgende regionalplaneri-
sche Ziele und Grundsätze im Regionalen Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe festgelegt: 

Á Regionale Grünzüge,  

Á Landesweiter Biotopverbund, 

Á Vorrang- und Vorbehaltsgebiet Regionaler Biotopverbund,  

Á Vorbehaltsgebiet Grundwasserschutz, 

Á Vorranggebiet Grundwasserschutz, 

Á Vorranggebiet Landwirtschaft, 

Á Vorbehaltsgebiet Wald und Forstwirtschaft, 

Á Vorbehaltsgebiet Freizeit, Erholung und Landschaftsbild, 

Á Vorranggebiete Windenergienutzung, 

Á Vorbehaltsgebiet für die Rohstoffsicherung, 
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Á Gebiete mit besonderer Bedeutung für die Rohstoffsicherung. 

6.1.2.1 Rechtswirkung 

Regionalpläne entfalten zunächst keine Drittwirkung. Erst durch die Entwicklung der Bauleitplanung aus 
den Regionalplänen oder im Rahmen von bestimmten Genehmigungsverfahren erlangt er rechtliche Wir-
kung für Dritte. 

Im Bereich der Verbandsgemeinde Alzey-Land ist der Regionale Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe 
gültig und deshalb der Flächennutzungsplan daraus zu entwickeln. Dabei ist zwischen Zielen als verbind-
liche Vorgaben (ggf. nur Zielabweichungsverfahren möglich) und Grundsätzen als abwägungsrelevante 
Belange zu unterscheiden. 

6.2 Kommunale Planungen 

6.2.1 Bisherige Änderungen des Flächennutzungsplanes  

Der 2004 genehmigte Flächennutzungsplan wurde in der Zwischenzeit mehrfach geändert, die Änderun-
gen sind der untenstehenden Tabelle zu entnehmen: 

OG Änderung/Datum Inhalt der Änderung 

Albig 05/01 06.07.2007 
Erweiterung Baufläche (M) nördl. der Riegelstraße um ein Baugrund-
stück in östl. Richtung 

Bechtolsheim 01/03 30.12.2005 !ƴǇŀǎǎǳƴƎ ŘŜǎ Cbt ŀƴ ±9t αDŜǿŜǊōŜƎŜōƛŜǘ ¦ƴŘŜƴƘŜƛƳŜǊ {ǘǊŀǖŜά 

Bornheim 02/06 16.12.2005 !ƴǇŀǎǎǳƴƎ ŘŜǎ Cbt ŀƴ ±9t α9ƘŜƳŀƭƛƎŜǊ .ŀƘƴƘƻŦ .ƻǊƴƘŜƛƳά 

Eppelsheim 13/08 12.02.2010 Verlegung einer Wohnbaufläche (1,6 ha) 

Erbes-Büdesheim 27/09  Sondergebiet Therapiezentrum 

Flomborn 26/11 22.03.2013 
Umwandlung einer gewerblichen Baufläche und einer gem. Baufläche 
in eine Wohnbaufläche und eine gemischte Baufläche  

Flonheim 19/12 01.10.2010 
Umwandlung einer gewerblichen Baufläche in eine Sonderbaufläche 
für großflächigen Einzelhandel 

Framersheim 

09/13 05.12.2008 Ausweitung einer Ökokontofläche 

24/13 25.07.2013  

07/13  Kirchstr. Nord-Ost 

Freimersheim 22/14 11.07.2013 Parallelverfahren BBP Solarpark Freimersheim 1 

Gau-Odernheim 
14/16 27.07.2009 

Anpassung des FNP an VEP ς Sonderbaufläche großflächiger Einzelhan-
del 

23/16 Dez. 2012? Änderung einer gewerblichen Baufläche in eine gemischte Baufläche 

Kettenheim 18/17 01.12.2010 
!ƴǇŀǎǎǳƴƎ ŀƴ ŘƛŜ !ōǊǳƴŘǳƴƎǎǎŀǘȊǳƴƎ α!Ƴ .ŀƘƴƘƻŦά ǳƴŘ ŘƛŜ 9ƛƴōŜȊƛŜπ
ƘǳƴƎǎǎŀǘȊǳƴƎ α!Ƴ .ŀƘƴƘƻŦ ς bƻǊŘά 

Lonsheim 

03/18 13.03.2009 Verlegung inkl. geringfügige Vergrößerung von Wohnbauflächen 

21/18 02.11.2012 
Änderung LW- Fläche in gewerbliche Baufläche, parallel zum BBP-Ver-
fahren 

Ober-Flörsheim 

08/22 13.03.2009 
Aufgabe einer gemischten Baufläche südl. der Ortslage zugunsten einer 
Wohnbaufläche im N. 

32/22 18.02.2017 
Änderung LW-Fläche in Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestim-
ƳǳƴƎ αCŜǳŜǊǿŜƘǊƎŜǊŅǘŜƘŀǳǎά 

Freimersheim / Wahl-
heim 

33/00 22.03.2021 Ausweisung von {ƻƴŘŜǊōŀǳŦƭŅŎƘŜƴ αtƘƻǘƻǾƻƭǘŀƛƪά 

Tabelle 21:  Bisherige Änderungen des Flächennutzungsplans 

6.2.2 Verbindliche Bauleitplanung 

Bei der Aufstellung des Flächennutzungsplanes sind grundsätzlich die Bebauungspläne des Planungsrau-
mes zu berücksichtigen, obgleich der Flächennutzungsplan als eigenständiges Planwerk nicht an die be-
reits vorliegenden Bebauungspläne gebunden ist. Ausnahmsweise sind in den Fällen, in denen die Ge-
meinde in der Zwischenzeit abweichende Entwicklungsziele verfolgt, abweichende Darstellungen erlaubt. 
Rechtskräftige Bebauungspläne bleiben jedoch grundsätzlich von den Darstellungen des Flächennut-
zungsplanes unberührt. 
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6.2.3 Landschaftsplanung  

6.2.3.1 Verhältnis Landschaftsplan und Flächennutzungsplan 

Aufgabe des Landschaftsplans ist es, als Fachplan für Naturschutz, Landschaftspflege und die Erholungs-
vorsorge, flächendeckend die Ziele und Maßnahmen für die unbebauten Freiräume im Innen- und Außen-
bereich darzustellen. Der Landschaftsplan ergänzt den Flächennutzungsplan somit thematisch um den 
Natur- und Landschaftsschutz sowie die Erholungsvorsorge. Die Aussagen des Landschaftsplans werden 
nach § 18 BNatSchG (siehe auch § 1a BauGB), soweit erforderlich und geeignet, in den Flächennutzungs-
plan aufgenommen und erlangen mit diesem Verbindlichkeit. Prinzipiell sind landschaftspflegerische Aus-
gleichsmaßnahmen und andere Naturschutzmaßnahmen jedoch auch außerhalb der dafür im Flächennut-
zungsplan entsprechend ausgewiesenen Bereiche (z.B. als Fläche zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 
BauGB) möglich und zulässig.  

Die in den Flächennutzungsplan zu integrierenden Ziele und Maßnahmen des Landschaftsplans bzw. des 
Landschaftspflegerischen Entwicklungskonzepts sollen vom Gemeinderat als Prüfauftrag an die Verwal-
tung beschlossen werden. So sind beispielsweise die Abgrenzung vorgesehener Schutzgebiete nach dem 
Naturschutzrecht vorläufige Vorschläge, die erst im Rahmen der weiteren Umsetzung durch die Natur-
schutzbehörden konkretisiert werden können.  

Alle weiteren, nicht in den FNP 2035 übernommenen Darstellungen des Landschaftsplans dienen als fach-
licher Orientierungsrahmen für die Erhaltung und Entwicklung von Natur und Landschaft in der Verbands-
gemeinde Alzey-Land. Mit diesem sollen die Aufgaben im Naturschutz und in der Erholungsvorsorge stra-
tegisch gesteuert und planerisch begleitet werden. 

Der Landschaftsplan wird derzeit erstellt. 

7 ENTWICKLUNGSKONZEPTE FÜR DAS VERBANDSGEMEINDEGEBIET 

7.1 Touristische Entwicklungsziele 

Ein wesentliches Entwicklungskonzept, welches sowohl die Verbandsgemeinde selbst ς wie auch die ge-
ǎŀƳǘŜ wŜƎƛƻƴ wƘŜƛƴƘŜǎǎŜƴ ōŜǘǊƛŦŦǘΣ ƛǎǘ Řŀǎ YƻƴȊŜǇǘ α9ǊƭŜōƴƛǎ ²ŜƛƴƪǳƭǘǳǊƭŀƴŘǎŎƘŀŦǘ wƘŜƛƴƘŜǎǎŜƴάΦ {ƻǿƻƘƭ 
die klimatische Gunst als auch die regionalspezifische Besonderheit des Weinbaus machen die Verbands-
gemeinde als auch die Region Rheinhessen zu einem interessanten touristischen Ziel und man ist in den 
vergangenen Jahren verstärkt bestrebt, den Tourismus vor allem im Hinblick auf den Weinbau weiter zu 
fördern, um für beide Wirtschaftszweige Synergien optimal nutzen zu können. Zu diesem Zweck wurde 
das Entwicklungskonzept erstellt, um entsprechende Maßnahmen zu initiieren und zu bündeln57. Enthal-
ten in diesem Konzept sind neben Optimierungsmöglichkeiten für die Vermarktung des Weins und im 
Bereich Gastronomie auch einige für die Landschaftsplanung bedeutsame Aspekte.  

Zusammengefasst wird vor allem dazu geraten, den Weinanbau als regionalspezifische Besonderheit in 
den Mittelpunkt zu stellen und für den Besucher erlebbar zu machen. Hinsichtlich der Landschaftsplanung 
sind dementsprechend die Weinberge aber auch die weiten Sichtbeziehungen bedeutende Charakteris-
tika des Landschaftsbildes, die es zu betonen gilt, während der Erlebniswert der Landschaft weiter gestei-
gert und akzentuiert werden sollte. Vor allem wird auf die Bedeutung von attraktiven Rad- und Wander-
wegen hingewiesen, welche in unterschiedlichen Streckenlängen regionaltypische Besonderheiten und 
besondere Punkte erreichbar machen sollen.  

7.2 Örtliche Entwicklungskonzepte 

Verschiedene Orte der Verbandsgemeinde besitzen Dorferneuerungskonzepte bzw. haben entspre-
chende Maßnahmen der Dorferneuerung umgesetzt. Ziele waren jeweils vor allem die Belebung und Er-
haltung der Altortbereiche und der Schutz der typisch rheinhessischen Ortsbilder. Beides soll dabei nicht 
nur zur Stärkung des dörflichen Zusammenhaltes und der Identifizierung mit dem Heimatort dienen, son-
dern auch die Attraktivität der Orte im Hinblick auf den Tourismus fördern. Des Weiteren bestehen in 
verschiedenen Ortsgemeinden Rahmenplanungen. 

 

57  Erlebnis Weinkulturlandschaft Rheinhessen, Projekt M GmbH, Lüneburg und Koblenz 2006 
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8 INHALTE DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES /  BEDARFSPROGNOSEN 

Die in den vorangegangenen Kapiteln dargelegten Rahmenbedingungen für die künftige Entwicklung im 
Raum der Verbandsgemeinde bilden gemeinsam die Grundlage für die Darstellungen in der vorliegenden 
Fortschreibung des Flächennutzungsplanes ς sowohl im Siedlungs- als auch im Freiraumbereich.    

Vorrangige städtebauliche Kernaussagen sind dabei regelmäßig die Darstellung der unterschiedlichen 
Bauflächen, bei denen unterschieden wird zwischen 

Á Wohnbauflächen (W) 
Á Gemischten Bauflächen (M) 
Á Gewerblichen Bauflächen (G) 
Á Sonderbauflächen (SO) 

Des Weiteren enthält der Flächennutzungsplan zu weiteren Fachthemen wie Freiflächen, Infrastruktur 
Gemeinbedarf usw. Darstellungen. 

Ein weiterer wesentlicher Inhalt ist die quantitative Festlegung der Flächenausweisung. Hierzu sind Prog-
nosen des zukünftigen Bedarfs erforderlich. Diese werden im Wesentlichen ς insbesondere für die wohn-
bauliche Entwicklung ς durch die Regionalplanung vorgegeben. Auch die gewerbliche Entwicklung ist an 
die übergeordneten Vorgaben anzupassen. 

8.1 Flächenmanagement ς Zukünftiger Bedarf an Wohnbauflächen und gemischten Bauflächen 

Als Wohnbauflächen werden diejenigen Gebiete im Flächennutzungsplan dargestellt, in denen funktional 
die Wohnnutzung im Vordergrund steht. Konkret sind das alle Gebiete, die im Sinne der Baunutzungsver-
ordnung als Wohngebiete zu bezeichnen sind, also Kleinsiedlungsgebiete (§ 2 BauNVO), reine Wohnge-
biete (§ 3 BauNVO), allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) und besondere Wohngebiete (§ 5 BauNVO). 
Dementsprechend fallen auch Gebiete unter diese Bezeichnung, in denen außer dem Wohnen in gewis-
sem Umfang zusätzliche Funktionen, Einrichtungen und Anlagen zulässig sind, die dem Wohnen dienen 
und von denen keine Störungen ausgehen. Darunterfallen können kleine Läden, Schank- und Speisewirt-
schaften, Anlagen für kirchliche, gesundheitliche, soziale und sportliche Zwecke sowie nicht störende 
Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe. 

Unter den Begriff der gemischten Bauflächen (M) fallen diejenigen Siedlungsbereiche, die zu annähernd 
gleichen Anteilen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben dienen, die das Wohnen 
funktional ergänzen und nicht wesentlich stören. Darunterfallen Dorfgebiete (§ 5 BauNVO), Mischgebiete 
(§ 6 BauNVO), dörfliche Wohngebiete (§ 5a BauNVO), urbane Gebiete (§ 6a BauNVO) und Kerngebiete (§ 
7 BauNVO). 

In diesen Bereichen, die zumeist die funktionalen und geographischen Siedlungskerne umfassen, ist eine 
verträgliche Mischung der Funktionen Wohnen, Arbeiten und Versorgung erwünscht ς zum einen um le-
bendige Ortsmittelpunkte zu erhalten, aber auch um Funktionszusammenhängen Rechnung zu tragen, die 
leichte Erreichbarkeit wichtiger Infrastruktureinrichtungen zu gewährleisten und so Entfernungen und 
Verkehrsaufkommen zu reduzieren.  

Insbesondere in ländlichen Gemeinden spielen gerade auch die Dorfgebiete eine entscheidende Rolle, die 
neben dem Erhalt der Nahversorgung und kleinerer Gewerbebetriebe vor allem auch den Fortbestand 
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe innerhalb der bebauten Ortslagen sicherstellen. 

Die quantitative Steuerung der wohnbaulichen Entwicklung erfolgt im Rahmen des Flächenmanage-
ments. Ziel des Flächenmanagements ist die Gewährleistung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung, 
bei der die Flächenneuinanspruchnahme reduziert bzw. qualitativ verbessert und optimiert werden soll. 
Dies wird im LEP IV Z 31 ςLEP IV wie folgt konkretisiert:  

α5ƛŜ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŜ CƭŅŎƘŜƴƴŜǳƛƴŀƴǎǇǊǳŎƘƴŀƘƳŜ ƛǎǘ ōƛǎ ȊǳƳ WŀƘǊ нлмр ƭŀƴŘŜǎǿŜƛǘ Ȋǳ ǊŜŘǳȊƛŜǊŜƴ ǎƻǿƛŜ ŘƛŜ 
notwendige Flächeninanspruchnahme über ein Flächenmanagement qualitativ zu verbessern und zu op-
timieren. Dabei ist der Innenentwicklung ein Vorrang vor der Außenentwicklung einzuräumen.ά58 

Der Vorrang der Entwicklung und Aktivierung vorhandener innerörtlicher Potenziale ist allerdings auch im 
Hinblick auf die Finanzsituation der Ortsgemeinden geboten und zudem ein entscheidendes Mittel, die 

 

58  Vgl.: LEP IV Rheinland-Pfalz, S. 79 
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ursprünglichen Ortskerne als attraktive Wohnstandorte zu erhalten und damit den Ort als Ganzes gestal-
terisch und funktional zukunftsfähig zu machen. 

Die Aufgabe der Flächennutzungsplanung besteht deshalb darin, auf Verbandsgemeindeebene ein um-
fassendes Flächenmanagement durchzuführen. 

Die planerische Operationalisierung der zukünftigen Neuinanspruchnahme von Siedlungsflächen für 
Wohnzwecke erfolgt über die Bestimmung von Schwellenwerten für die Wohnbauflächenausweisung in 
Abhängigkeit von der landes- und regionalplanerischen Funktionszuweisung.  

Die Schwellenwerte werden unter Berücksichtigung des demografischen Wandels und regionaler Aus-
gangsbedingungen als Ziel der Raumordnung festgelegt. Mit den Schwellenwerten gibt der Regionale 
Raumordnungsplan der Bauleitplanung den quantitativen Rahmen für die Siedlungsentwicklung vor. 

Z 32 ς LEP IV Rheinland-Pfalz59: Die Schwellenwerte ergeben sich aus dem unter Berücksichtigung der 
mittleren Variante der Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz er-
mittelten Bedarf an weiteren Wohnbauflächen, abzüglich sowohl des Innen- als auch des Außenpotenzials 
(Bedarfswert ς Potenzialwert) zum Zeitpunkt der jeweiligen Fortschreibung der Bauleitpläne.  

Der Schwellenwert wird lediglich für die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung festgelegt. Die Auf-
gabe der Flächennutzungsplanung ist es, auf Verbandsgemeindeebene ein Flächenmanagement durchzu-
führen, das folgende Aspekte berücksichtigt:  

Á Spezielle Aspekte und Vorgaben, 

Á Bedarfswert (zukünftiger Bedarf): Wohnbauflächenprognose, 

Á Vorhandene Potenziale: landesweites Monitoring-Programm Raum+ - Aktualisierung und Bewertung 
des Bestands und Überprüfung aller Potenziale, 

Á Überprüfung der bisher ausgewiesenen Flächen im Bestand auf ihre Zukunftsfähigkeit und Notwen-
digkeit, 

Á Festlegung der Schwellenwerte für die Wohnbaulandausweisung, 

Á Begründung der Ausweisung von neuen Flächenbedarfen unter Beachtung der Funktionszuweisun-
gen durch den Regionalplan. 

Der Regionale Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe (Stand 2015) legt mit Ziel Z 20 Schwellenwerte für 
die Wohnbauflächenausweisung für die Verbandsgemeinde Alzey-Land fest, welche zum Zeitpunkt der 
FNP-Fortschreibung berechnet werden. Unterschieden wird dabei zwischen60 

Á Gemeinden mit Eigenentwicklung und  

Á Gemeinden, mit der besonderen Funktion Wohnen (zentrale Orte und Gemeinden, über eine dauer-
haft gesicherte, qualifizierte Anbindung an den ÖPNV verfügen). 

Für den Nachweis bereits vorhandener Flächenpotenziale steht der RAUM + Monitor des Landes Rhein-
land-Pfalz zur Verfügung.  

Der RROP gibt die Schwellenwerte nur bis zum Jahr 2025 vor. Wenn der Zielhorizont des Flächennutzungs-
plans über das Jahr 2025 hinausreicht, ist eine Hochrechnung basierend auf der angegebenen Formel im 
Regionalplan durchzuführen. 

8.1.1 Gemeinden mit Eigenentwicklung  

Sowohl im LEP IV als auch im Regionalplan Rheinhessen-Nahe wird das Recht auf Eigenentwicklung der 
Gemeinden beschrieben. Im LEP IV besteht das Leitbild61 ŘŜǊ α½ǳƪǳƴŦǘǎŦŅƘƛƎŜƴ DŜƳŜƛƴŘŜŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎάΣ 
Řŀǎ ŘŜƴ αƎŜǎŜǘȊƭƛŎƘ ƎŜǎƛŎƘŜǊǘŜƴ !ƴǎǇǊǳŎƘ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜƴ ŀǳŦ 9ƛƎŜƴŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά ŀǳŦƎǊŜƛŦǘΦ 5ƛŜǎŜǎ ōŜǎŀƎǘΥ 
αD нс ς Die Eigenentwicklung hat sich an begründeten Entwicklungschancen der Gemeinde im Siedlungs-
zusammenhang, den demografischen Rahmenbedingungen und den überörtlichen Erfordernissen zu ori-
ŜƴǘƛŜǊŜƴΦ ώΧϐά 

 

59  Vgl.: LEP IV Rheinland-Pfalz, S. 79 

60  RROP Rheinhessen-Nahe 2014, Z 14 und 15 

61  Vgl.: LEP IV Rheinland-Pfalz, S. 75 
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Auch der Regionalplan greift diesen Aspekt als Grundsatz auf. Demzufolge trägt jede Gemeinde Verant-
wortung für ihre Eigenentwicklung, insbesondere hinsichtlich der ortsverbundenen Bevölkerung an zeit-
gemäße Wohnverhältnisse, der Erfordernisse der örtlichen Wirtschaft, Kultur, Freizeit und Erholung sowie 
der Umweltqualität im Rahmen der Beachtung der überörtlichen Erfordernisse. Die Eigenentwicklung soll 
sich an begründeten Entwicklungschancen der Gemeinde im Siedlungszusammenhang orientieren, sie 
darf jedoch nicht zu einer Beeinträchtigung der besonderen Funktionen anderer Gemeinden oder der 
Umwelt führen. Der Eigenbedarf soll den zugewiesenen Grundwert von zwei Wohneinheiten/1.000 Ein-
wohner und Jahr nicht überschreiten. 

Zur Eigenentwicklung einer Gemeinde gehören insbesondere die Befriedigung des Wohnungsbedarfs für 
die ortsgebundene Bevölkerung und der daraus resultierende Bauflächenbedarf. Er ergibt sich im We-
sentlichen aus: 

Á dem Bedarf aus der natürlichen Bevölkerungsentwicklung,  

Á den steigenden Wohnungsansprüchen der ortsansässigen Bevölkerung (Verminderung der Einwohner 
pro Wohneinheit),  

Á den steigenden Wohnflächenansprüchen und  

Á dem Ersatzbedarf infolge Sanierungsmaßnahmen und Umnutzung des Wohnungsaltbestandes.  

Den Ortsgemeinden Bechtolsheim, Biebelnheim, Framersheim, Albig, Bechenheim, Bermersheim von der 
Höhe, Dintesheim, Eppelsheim, Esselborn, Freimersheim, Gau-Heppenheim, Kettenheim, Mauchenheim, 
Wahlheim, Flomborn, Ober-Flörsheim, Offenheim, Bornheim, Erbes-Büdesheim, Lonsheim, Nack, Nieder-
Wiesen wird seitens der Regionalplanung ausschließlich das Recht auf Eigenentwicklung zugebilligt. 

8.1.2 Gemeinden mit der Besonderen Funktion Wohnen 

Des Weiteren weist der Regionale Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe über den Rahmen der Eigenent-
wicklung hinaus Gemeinden die besondere Funktion Wohnen (W) zu, sofern diese sich in ihrer Bedeutung 
für die regionale Siedlungsstruktur deutlich von der Eigenentwicklung abheben. Gemeinden mit der be-
sonderen Funktion Wohnen sind die zentralen Orte sowie Gemeinden mit einem qualifizierten ÖPNV-
Anschluss (RLP-Takt). 

Den Ortsgemeinden Albig, Flonheim und Gau-Odernheim wurde seitens der Regionalplanung die beson-
dere Funktion Wohnen zugewiesen. Somit können sich diese Ortsgemeinden auch über den Eigenbedarf 
hinaus im Bereich Wohnen entwickeln. 

 Gemeinde-
funktionen 

Grundwerte 
nach Gemein-
defunktionen 
WE/1000 EW 

  Gemeinde-
funktionen 

Grundwerte 
nach Gemein-
defunktionen 
WE/1000 EW 

Albig W 3,2  Framersheim E 2,2 

Bechenheim E 2,2  Freimersheim E 2,2 

Bechtolsheim E 2,2  Gau-Heppenheim E 2,2 

Bermersheim v.d.H. E 2,2  Gau-Odernheim k.GZ/W/G 3,5 

Biebelnheim E 2,2  Kettenheim E 2,2 

Bornheim E 2,2  Lonsheim E 2,2 

Dintesheim E 2,2  Mauchenheim E 2,2 

Eppelsheim E 2,2  Nack E 2,2 

Erbes-Büdesheim E 2,2  Nieder-Wiesen E 2,2 

Esselborn E 2,2  Ober-Flörsheim E 2,2 

Flomborn E 2,2  Offenheim E 2,2 

Flonheim k.GZ/W/G 3,5  Wahlheim E 2,2 

Tabelle 22:  Gemeindefunktionen und Grundwerte gemäß Regionalplanung62 

8.1.3 Wohnbauflächenbedarfsprognose  

Die Ermittlung des voraussichtlichen zukünftigen Bedarfs an Wohnbauflächen erfolgt gemäß den Vorga-
ben des Regionalen Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe in drei Stufen: 

 

62 Vgl. Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe 2014, 2. Teilfortschreibung, Stand 3. Anhörung Juli/August 2020, S. 53, Zugriff 03/2022 
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Abb. 18: Ermittlung des Wohnbauflächenbedarfs gemäß RROP Rheinhessen-Nahe 

8.1.4 Bedarfswertermittlung gemäß des Regionalen Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe 

Grundlage für die Ermittlung der Schwellenwerte bis zum Planungshorizont des Flächennutzungsplan 
2035 ist die Bedarfsermittlung für Wohnbauflächen, die durch den Regionalen Raumordnungsplan Rhein-
hessen-Nahe für die Kommunen vorgegeben wird. 63 

Im Regionalen Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe wird der VG Alzey-Land ein Wohnbauflächenbedarf 
für einen Zeitraum 15 Jahren (ab Aufstellung des FNP) von 55,5 ha zugewiesen. 

 

 

63 Vgl. Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe 2014, 2. Teilfortschreibung, Stand 3. Anhörung Juli/August 2020, S. 53, Zugriff 03/2022 
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Tabelle 23: Bedarfswerte Wohnbauflächen64 

DǊǳƴŘƭŜƎŜƴŘ ŦǸǊ ŘƛŜ .ŜǊŜŎƘƴǳƴƎ ŘŜǊ ²ƻƘƴōŀǳŦƭŅŎƘŜƴōŜŘŀǊŦǎǿŜǊǘŜ ǎƛƴŘ ŘƛŜ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘŜƴ αDǊǳƴŘǿŜǊǘŜά 
ǳƴŘ α5ƛŎƘǘŜǿŜǊǘŜά όōŜƛŘŜ ²ŜǊǘŜ ƻǊƛŜƴǘƛŜǊŜƴ ǎƛŎƘ ŀƴ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜŦǳƴƪǘƛƻƴ ǳƴŘ ŘŜǊ wŀǳƳǎǘǊǳƪǘǳǊύΦ Somit 
ƛǎǘ ŘŜǊ ²ƻƘƴōŀǳŦƭŅŎƘŜƴōŜŘŀǊŦ Řŀǎ 9ǊƎŜōƴƛǎ ŘŜǎ ½ǳǎŀƳƳŜƴǎǇƛŜƭǎ ȊǿƛǎŎƘŜƴ αDǊǳƴŘǿŜǊǘάΣ α9ƛƴǿƻƘƴŜǊπ
ȊŀƘƭά ǳƴŘ α5ƛŎƘǘŜǿŜǊǘάΦ  CǸǊ ±ŜǊōŀƴŘǎƎŜƳŜƛƴŘŜƴ Ƴǳǎǎ Ŝƛƴ ŘǳǊŎƘǎŎƘƴƛǘǘƭƛŎƘŜǊ DǊǳƴŘǿŜǊǘ ŀǳǎ ŀƭƭŜƴ hǊǘǎπ
gemeinden entwickelt werden. Der Grundwert der Verbandsgemeinde Alzey-Land beträgt 2,6. 65 

8.1.5 Vorhandene Bauflächenpotentiale (Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen): Raumplus Moni-
tor 

Im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Alzey-Land liegt im 
{ƛƴƴŜ ŘŜǊ α±ƻǊōŜǊŜƛǘŜƴŘŜƴ .ŀǳƭŜƛǘǇƭŀƴǳƴƎά Ŝƛƴ ȊŜƴǘǊŀƭŜǊ !ǎǇŜƪǘ ŀǳŦ ŘŜǊ ǇƭŀƴŜǊƛǎŎƘŜƴ ǳƴŘ ǇƻƭƛǘƛǎŎƘŜƴ !ǳǎπ
einandersetzung mit den Möglichkeiten der zukünftigen baulichen Entwicklung der einzelnen Ortsge-
meinden. Neben der Beurteilung der grundsätzlichen Eignungen von Flächen zur Entwicklung werden 
nicht zuletzt unter dem Aspekt des demografischen Wandels und dem Gebot der Reduzierung des Flä-
chenverbrauchs auch noch vorhandene Potentiale für die Innenentwicklung in den einzelnen Ortsgemein-
den der Verbandsgemeinde Alzey-Land überprüft.  

Die Ermittlung und Dokumentation des Bestandspotentials Wohnen ist somit zentraler integrativer Be-
standteil der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes. 

Das Programm Raum+ Monitor erfasst die Flächenreserven (für Wohnen und Gewerbe) auf der Basis der 
Darstellungen des rechtswirksamen FNPs. Dabei werden getrennt Baulücken unter 2000 m², Innenpoten-
tiale über 2000 m², sowie als Bauflächen dargestellte aber bislang nicht in Anspruch genommene Reser-
ven im Außenbereich ermittelt . 

Die erfassten Potentiale sind in ihrer Gesamtheit zunächst grundsätzlich auf die Möglichkeit ihrer tatsäch-
lichen Nutzung ς und Aktivierbarkeit für die gemeindliche Entwicklung zu prüfen, um die tatsächlich vor-
handenen Entwicklungspotentiale zu ermitteln. 

In die Schwellenwertberechnung finden nur die Innen- und Außenpotentiale Eingang (Wohnen 100%, 
gemischte Bauflächen 50%, Gewerbe 0%). Die Baulücken, d.h. Innenpotentiale unter 2000 m2 fließen 
nicht ein.  

In der Verbandsgemeinde bestehen derzeit noch folgende Potenziale: 

Ortsgemeinde Innen- und Außenpotential in ha 

Albig 2,1 

Bechenheim 2,0 

Bermersheim v.d.H 1,1 

Bechtolsheim 0,0 

Erbes-Büdesheim 0,2 

Biebelnheim 1,4 

Bornheim 0,3 

Dintesheim 0,0 

 

64 Vgl. Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe 2014, 2. Teilfortschreibung, Stand 3. Anhörung Juli/August 2020, S. 53, Zugriff 03/2022 

65 Vgl. Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe 2014, 2. Teilfortschreibung, Stand 3. Anhörung Juli/August 2020, S. 61, Zugriff 03/2022 
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Eppelsheim 2,9 

Esselborn 0,0 

Flomborn 0,0 

Flonheim 5,6 

Framersheim 2,8 

Freimersheim 0,4 

Gau-Heppenheim 0,0 

Gau-Odernheim 4,0 

Kettenheim 0,1 

Lonsheim 0,4 

Mauchenheim 1,7 

Nack 0,0 

Nieder-Wiesen 0,5 

Ober-Flörsheim 0,0 

Offenheim 2,0 

Wahlheim 1,3 

Gesamt 28,9 

Tabelle 24: Ergebnis der Überprüfung der Potentiale (Stand Juni 2021): 

8.1.6 Schwellenwertermittlung 

Derzeit bestehen in der Verbandsgemeinde Alzey-Land insgesamt ca. 28,9 ha an Flächenpotenzialen. Dies 
umfasst 100% der Wohnbauflächenpotenziale und 50 % der gemischten Bauflächenpotenziale. 

Bei einem Bedarfswert von ca. 55,6 ha, ergibt sich in der gesamten Verbandsgemeinde die Möglichkeit 
insgesamt weitere 26,7 ha neu auszuweisen. Um eine möglichst gerechte Verteilung der Wohnbauflächen 
zu erreichen und den regionalplanerischen Zielsetzungen Rechnung zu tragen, wurden der Schwellenwert 
anhand der bereits in den Kapiteln 8.1.1 bis 8.1.6 ausgeführten Grundlagen für die einzelnen Ortsgemein-
den errechnet.  

Ortsgemeinde Potenzialwert Bedarfswert Schwellenwert 
(negatives Vorzeichen: Be-
darfsüberschreitung 

Albig 2,1 3,9 1,8 

Bechenheim 2,0 0,9 -1,1 

Bermersheim v.d.H 1,1 0,9 -0,2 

Bechtolsheim 0,0 3,9 3,9 

Erbes-Büdesheim 0,2 3,2 3,0 

Biebelnheim 1,4 1,5 0,1 

Bornheim 0,3 2,0 1,7 

Dintesheim 0,0 0,4 0,4 

Eppelsheim 2,9 2,8 -0,1 

Esselborn 0,0 0,8 0,8 

Flomborn 0,0 2,3 2,3 

Flonheim 5,6 5,8 0,2 

Framersheim 2,8 3,5 0,7 

Freimersheim 0,4 1,7 1,3 

Gau-Heppenheim 0,0 1,2 1,2 

Gau-Odernheim 4,0 8,2 4,2 

Kettenheim 0,1 0,7 0,6 

Lonsheim 0,4 1,4 1,0 

Mauchenheim 1,7 2,2 0,5 

Nack 0,0 1,4 1,4 

Nieder-Wiesen 0,5 1,4 0,9 

Ober-Flörsheim  0,0 2,7 2,7 

Offenheim  2,0 1,5 -0,5 

Wahlheim 1,3 1,3 0,0 

VG gesamt 28,9 55,6 26,7 

Tabelle 25: Schwellenwertermittlung 02/2022 
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8.1.7 Flächenrücknahmen und Flächenneuausweisungen (Wohn- und gemischte Bauflächen) 

Im Rahmen des Flächenmanagements wurden die bereits vorhandenen noch ungenutzten Flächenpoten-
ziale nicht nur quantitativ überprüft, sondern auch hinsichtlich der Realisierungschancen unter Berück-
sichtigung vorhandener Informationen, wie Eignung für die Nutzung, Verfügbarkeit, Erschließbarkeit und 
sonstiger Kriterien. Teilweise konnte festgestellt werden, dass die Entwicklung von Flächen aus verschie-
denen Gründen nicht mehr verfolgt werden kann und diese folglich im Rahmen der FNP-Fortschreibung 
nicht mehr als Wohn- oder gemischte Bauflächen dargestellt werden sollen. Ziel ist es nunmehr diese 
Flächen an geeigneteren Stellen zu ersetzen und weitere Flächen entsprechend der Bedarfswertberech-
nung neu auszuweisen bzw. den Bestand entsprechend den Vorgaben zurückzunehmen.  

Die Rücknahmen und Neuausweisungen werden wie folgt angerechnet: 66 

Á Wohnbauflächen zu 100% 

Á Gemischte Bauflächen zu 50% (auch wenn Flächen nach Halbierung unter die Größenordnung 

von 0,2 ha fallen) 

Á Innenpotenziale ab einer Größe von 0,2 ha 

Á Flächen, für die ein Planungsverfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes eingeleitet wor-

den ist (Stichtag ist der 31.07.2018) werden nicht angerechnet (betreffen die Flächen jedoch Po-

tenzialflächen, werden sie angerechnet) 

Die konkreten Änderungen werden im Kapitel "Planänderungen und ihre Auswirkungen" beschrieben.  

Ortsgemeinde Flächenneuauswei-
sungen in ha 

W 

Flächenrücknahmen 
in ha 

W 

Flächenneuauswei-
sungen in ha 

M 

Flächenrücknahmen 
in ha 

M 

Albig 3,54 1,61 0,50 0,00 

Bechenheim 1,10 2,01 0,00 0,00 

Bermersheim v.d.H 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bechtolsheim 3,44 0,00 0,00 0,00 

Erbes-Büdesheim 2,51 0,10 0,00 1,19 

Biebelnheim 0,80 0,00 0,24 0,22 

Bornheim 2,35 0,67 0,00 0,00 

Dintesheim 0,42 0,00 0,00 0,00 

Eppelsheim 0,37 0,71 0,00 0,00 

Esselborn 0,80 0,00 0,21 0,00 

Flomborn 1,91 0,00 0,75 0,00 

Flonheim 0,97 0,80 0,28 1,18 

Framersheim 2,35 2,00 0,70 0,00 

Freimersheim 1,60 0,30 0,00 0,00 

Gau-Heppenheim 1,08 0,00 0,00 0,00 

Gau-Odernheim 5,73 3,01 2,19 0,40 

Kettenheim 0,90 0,00 0,00 0,00 

Lonsheim 1,05 0,00 0,00 0,00 

Mauchenheim 2,00 1,12 0,00 0,00 

Nack 0,00 0,00 1,84 0,00 

Nieder-Wiesen 1,40 0,48 0,00 0,00 

Ober-Flörsheim  2,38 0,00 0,53 0,00 

Offenheim  1,40 1,91 0,00 0,55 

Wahlheim 0,00 0,26 0,36 0,00 

Gesamt 38,10 14,98 7,60 3,54 

Tabelle 26: Auflistung der Flächenrücknahmen und Flächenneuausweisungen (soweit eine Anrechnung erfolgen muss) im Rahmen des 
Flächenmanagements, die Veränderungen wurden konkret im Kapitel "Planänderungen und ihre Auswirkungen" beschrie-
ben und begründet.  

 

66 Abstimmungsgespräch mit der PG Rheinhessen-Nahe am 04.02.2022 
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8.1.8 Gesamtdarstellung Flächenmanagement 

Folgende Tabelle gibt die Ergebnisse des Flächenmanagements zusammenfassend wieder. Der Potenzial-
wert gibt die Ergebnisse aus der Datenbank Raum + Monitor wieder, der Bedarfswert die Berechnungser-
gebnisse auf der Grundlage der Vorgaben des Regionalen Raumordnungsplanes. Aus der Verrechnung 
dieser Werte wurde der Schwellenwert ermittelt. Nach Berücksichtigung der Flächenrücknahmen und Flä-
chenneuausweisungen ergibt sich der aktuelle Stand des Flächenmanagements. 

Ortsgemeinde Potenzial-
wert 

Bedarfswert Schwellen-
wert 

Rücknahme Neuauswei-
sung 

Differenz  

Albig 2,08 3,90 1,82 1,61 3,79 -0,36 

Bechenheim 2,02 0,90 -1,12 2,01 1,10 -0,21 

Bermersheim 
v.d.H 

1,12 0,90 -0,22 0,00 0,00 -0,22 

Bechtolsheim 0,00 3,90 3,90 0,00 3,44 0,46 

Biebelnheim 1,38 1,50 0,12 0,00 0,80 -0,68 

Bornheim 0,33 2,00 1,67 0,67 2,35 -0,01 

Dintesheim 0,00 0,40 0,40 0,00 0,42 -0,02 

Eppelsheim 2,92 2,80 -0,12 0,71 0,37 0,22 

Erbes-Büdesheim 0,22 3,20 2,98 0,60 3,01 0,57 

Esselborn 0,00 0,80 0,80 0,00 0,80 0,00 

Flomborn 0,00 2,30 2,30 0,00 2,29 0,01 

Flonheim 5,61 5,80 0,19 1,39 0,97 0,61 

Framersheim 2,80 3,50 0,70 2,00 2,70 0,00 

Freimersheim 0,38 1,70 1,32 0,30 1,60 0,02 

Gau-Heppenheim 0,00 1,20 1,20 0,00 1,08 0,12 

Gau-Odernheim 3,99 8,20 4,21 3,21 7,73 -0,31 

Kettenheim 0,13 0,70 0,57 0,00 0,90 -0,33 

Lonsheim 0,40 1,40 1,00 0,00 1,30 -0,30 

Mauchenheim 1,65 2,20 0,55 1,12 2,00 -0,33 

Nack 0,00 1,40 1,40 0,00 0,92 0,48 

Nieder-Wiesen 0,46 1,40 0,94 0,48 1,40 0,02 

Ober-Flörsheim  0,00 2,70 2,70 0,00 2,64 0,06 

Offenheim 2,04 1,50 -0,54 2,18 1,40 0,24 

Wahlheim 1,35 1,30 -0,04 0,26 0,18 0,04 

VG Gesamt 28,88 55,60 26,72 16,54 43,19 0,07 

Tabelle 27: Ergebnis Flächenmanagement (Stand 2022), *0,5 ha nicht verortet, textlicher Puffer für OG Erbes-Büdesheim/ **1,81 ha 
nicht verortet, textlicher Puffer für OG Gau-Odernheim ) (Minimale Differenzen in den Nachkommastellen aufgrund der 
Rundung in Excel möglich) 

8.2 Bedarf an gewerblichen Bauflächen 

Für die gewerbliche Nutzung gibt der Raumordnungsplan keine Schwellenwerte vor, sondern trifft ledig-
lich die Aussage, dass in Gemeinden mit der besonderen Funktionszuweisung Gewerbe eine entspre-
chende Flächenvorhaltung durch die Bauleitplanung gewährleistet werden soll. In Gemeinden ohne Funk-
tionszuweisung ist eine gewerbliche Entwicklung und entsprechende Flächenbevorratung ausschließlich 
im Rahmen der örtlichen Eigenentwicklung zulässig. 

Die Ortsgemeinden Gau-Odernheim und Flonheim haben als kooperierende Grundzentren die besondere 
Funktion Gewerbe.67 Des Weiteren liegt Erbes-Büdesheim an einer überregionalen Wirtschaftsachse. Hier 
können die Träger der Bauleitplanung entsprechende Konzepte zu Festlegung von Standorten für Ge-
werbe Ansiedlung (in kommunaler Kooperation) entwickeln, so dass hier über den Eigenbedarf hinaus 
Gewerbeflächen entwickelt werden können.  

α.Ŝƛ ŘŜǊ !ōǎŎƘŅǘȊǳƴƎ ŘŜǎ DŜǿŜǊōŜŦƭŅŎƘŜƴōŜŘŀǊŦǎ ǘǊƛǘǘ ŘƛŜ tǊƻōƭŜƳŀǘƛƪ ŀǳŦΣ Řŀǎǎ ŘŜǊ ƪǸƴŦǘƛƎŜ CƭŅŎƘŜƴōŜπ
darf von verschiedenen, nicht exakt zu beschreibenden Einflussgrößen bestimmt ist. Neben den 

 

67  Vgl. Regionalplan Rheinhessen-Nahe, Anhang 1: Gemeindefunktionen und Schwellenwertparameter 
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konjunkturellen und branchenspezifischen Größen ist der Flächenbedarf insbesondere von der Entwick-
lung der Produktionstechniken abhängig. Tendenziell lassen höhere Flexibilitätsanforderungen an die Be-
triebsstätten, vermehrte Produktdifferenzierungen, die Abnahme der Fertigungstiefe, der Mehrbedarf an 
produktionsbezogenen Dienstleistungen (Peripherie- und Tertiärfunktionen) und die fortschreitende Au-
tomatisierung einen höheren Flächenbedarf erwarten. Begrenzend können dagegen die Miniaturisierung 
von Produkten, die Zunahme der Leistungsfähigkeit von Produktionsanlagen, verstärkter Schichtbetrieb 
zur Verlängerung der Laufzeit kapitalintensiver Anlagen sowie Hochregaltechnik und der Mehretagenbau 
Ǿƻƴ tǊƻŘǳƪǘƛƻƴǎŀƴƭŀƎŜƴ ǿƛǊƪŜƴΦά 68  

Gemeindename 

Überprüfte Potenziale Gewerbe Raum+ in ha 
(Daten aus Raum +: Zugriff/Überprüfung März 2022, in nicht ge-

nannten OGs bestehen keine gewerblichen Bauflächen) 

Innenreserven Außenreserven 

Albig 0,48 ha 3,31 ha 

Bechtolsheim - 1,16 ha 

Bermersheim v.d.H. 1,13 ha - 

Erbes- Büdesheim - - 

Biebelnheim - - 

Bornheim - - 

Dintesheim - 0,86 ha 

Flomborn 1,66 ha - 

Flonheim 3,39 ha 10,5 ha 

Framersheim 0,99 ha - 

Gau-Odernheim 5,44 ha 9,89 ha 

Lonsheim - 0,58 ha 

Mauchenheim - 0,97 ha 

Ober-Flörsheim - 0,91 ha 

Offenheim - 1,26 ha 

Summe VG (ca.-Anga-
ben) 

13,09 ha 29,44 ha 

Tabelle 28:  Überprüfte Potentiale Gewerbe Raum+ in ha    

Insgesamt verfügt, die VG noch über ca. 42,53 ha gewerbliche Bauflächen. 

8.3 Sonderbauflächen 

Entsprechend § 1 Abs. 1 Nr. 1-3 Bau NVO in Verbindung mit § 11 Bau NVO sind für die Unterbringung von 
Nutzungen, die aus funktionalen Gründen in keinem der übrigen Gebietstypen verwirklicht werden kön-
nen, Sonderbauflächen mit ihrer Zweckbestimmung im Flächennutzungsplan darzustellen. 

8.4 Weitere Darstellungen 

Im Flächennutzungsplan werden zudem Flächen für Anlagen und Einrichtungen des Gemeinbedarfs dar-
gestellt werden. Darunter fallen Schulen, öffentliche Verwaltungen, Kirchen und kirchlichen, kulturellen, 
gesundheitlichen, sozialen oder sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen, sowie Stütz-
punkte der Feuerwehr. 

Einen weiteren großen Anteil der Darstellungen fallen auf naturräumliche / grünordnerische Nutzungen. 

So werden Flächen für die Landwirtschaft im Sinne des § 201 BauGB dargestellt. Darunter fallen insbeson-
dere Ackerbau, Wiesen- und Weidewirtschaft einschließlich Tierhaltung (wobei das Futter überwiegend 
auf eigenen Flächen erzeugt werden muss), gartenbauliche Erzeugung und Erwerbsobstbau, Weinbau, die 
berufsmäßige Imkerei unter den Begriff der Landwirtschaft.  

Die im Verbandsgemeinderaum vorhandenen Waldflächen werden entsprechend in die Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes übernommen. Eine weitere Ausweisung für Waldflächen ist derzeit nicht geplant.   

 

68  Vgl. Koppitz/ Schwarting: Der Flächennutzungsplan in der kommunalen Praxis, 2005, S. 104 
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Die Flächen der im Verbandsgemeinderaum vorhandenen Gewässer werden ebenfalls in die Darstellun-
gen des Flächennutzungsplanes übernommen. Darüber hinaus sind keine weiteren Wasserflächen geplant 
und dargestellt. 

Zudem werden im Flächennutzungsplan Grünflächen mit jeweils unterschiedlichen Zweckbestimmungen 
(Friedhof, Spielplatz usw.), nachrichtliche Übernahmen, Vermerke, landschaftsplanerische Inhalte und 
weiteres dargestellt. 

9 PLANÄNDERUNGEN UND IHRE AUSWIRKUNGEN 

Im Folgenden werden die Planänderungen für jede Ortsgemeinde beschrieben und begründet. Dabei wird 
in folgende Kategorien unterschieden. 

Berichtigungen 

Nachfolgende Berichtigungen und redaktionelle Änderung dienen lediglich der Anpassung des Flächen-
nutzungsstands an die rechtliche und tatsächliche Situation und sind nicht Bestandteil des Verfahrens zur 
Neudarstellung von Flächen. 

In verschiedenen Ortsgemeinden wurden Bebauungspläne im beschleunigten Verfahren aufgestellt und 
sind zwischenzeitlich rechtskräftig geworden. Da die rechtsverbindlichen Bebauungspläne hinsichtlich der 
festgesetzten Nutzung im Flächennutzungsplan abweichen, ist der Flächennutzungsplan im Wege einer 
Berichtigung gemäß §13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB anzupassen. 

Ebenfalls wurden gemäß § 8 Abs. 4 BauGB verschiedene Bebauungspläne vorzeitig aufgestellt, da drin-
gende Gründe hierfür vorlagen (dringender Wohnbedarf) sowie die Planungen der beabsichtigten städte-
baulichen Entwicklung des Gemeindegebietes nicht entgegenstanden. Auch hier ist der Flächennutzungs-
plan im Wege der Berichtigung anzupassen. 

Redaktionelle Änderungen 

Nachfolgend werden redaktionelle Änderungen, die in der Fortschreibung des FNP aufgenommen wer-
den, kurz skizziert und grafisch dargestellt. Über diese gesondert genannten redaktionellen Anpassungen 
hinaus, werden im Rahmen der Fortschreibung verschiedene redaktionelle Änderungen (z.B. Änderungen 
durch LANIS-Vorgaben, Leitungsverlaufsänderungen) aufgenommen. 

Neuausweisungen / Rücknahmen 

Hierunter fallen alle Flächen die geändert, zurückgenommen oder neu ausgewiesen werden. 

9.1 Albig 

9.1.1 Flächenrücknahmen 

FLÄCHE 01/03 ς RÜCKNAHME EINER WOHNBAUFLÄCHEN AM ÖSTLICHEN SIEDLUNGSRAND, UMWANDLUNG ZU LANDWIRTSCHAFT, 
CA. 1,61 HA 

  

wirksamer FNP geplante Darstellung 

Ziel/ Größe Rücknahme einer bestehenden Wohnbaufläche von ca. 1,61 ha und Darstellung als 
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Fläche für die Landwirtschaft. 

Darstellung im wirk-
samen FNP 

Wohnbaufläche 

Aktueller Bestand Weinanbaufläche  

Beschreibung des 
Vorhabens 

Die Fläche, die zurückgenommen wird, liegt am östlichen Siedlungsrand. Eine Fortfüh-
rung der Bebauung an dieser Stelle ist aufgrund eines bestehenden Hangrutschgebietes 
sowie fehlender Flächenverfügbarkeit nicht möglich. 

Übergeordnete Pla-
nungen 

Wohnbaufläche / sonstige Landwirtschaftsfläche (RROP 2014, genehmigt 2015) 

Standortalternati-
ven 

Da diese Fläche nicht einer Bebauung zugeführt werden soll, wird sie im Sinne einer 
zielorientierten Siedlungsentwicklung zurückgenommen. 

 

FLÄCHE 01/05 ς RÜCKNAHME EINER GEMISCHTEN BAUFLÄCHE, UMWANDLUNG ZU GRÜNFLÄCHE, CA. 0,17 HA 

  

wirksamer FNP geplante Darstellung 

Ziel/ Größe Rücknahme einer bestehenden gemischten Baufläche von 0,17 ha und Darstellung als 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, Pflege und zur Entwicklung von Natur- und Land-
schaft. 

Darstellung im wirk-
samen FNP 

Gemischte Baufläche 

Aktueller Bestand Flächen für Maßnahmen zum Schutz, Pflege und zur Entwicklung von Natur- und Land-
schaft. 

Beschreibung des 
Vorhabens 

Die Fläche, die zurückgenommen wird, befindet sich im nordwestlichen Siedlungsteil 
im rückwärtigen Bereich der Gebäude auf der südlichen Seite der Heimersheimer 
Straße. Es handelt sich hierbei um Ausgleichsflächen, die im Bebauungsplan "Nördlich 
ŘŜǊ [ŀƴƎƎŀǎǎŜΣ мΦ &ƴŘŜǊǳƴƎά ŦŜǎǘƎŜǎŜǘȊǘ ǿǳǊŘŜƴΦ  

Übergeordnete Pla-
nungen 

Sonstige Landwirtschaftsfläche (RROP 2014, genehmigt 2015) 

Standortalternativen Keine Alternative vorhanden.  



Teilfortschreibung Siedlungsentwicklung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Alzey-Land 
Begründung Seite 55  

 

WSW & Partner GmbH - Hertelsbrunnenring 20 - 67657 Kaiserslautern - Tel. (0631) 3423-0 - Fax (0631) 3423-200 

9.1.2 Flächenneudarstellungen 

FLÄCHE 01/01 ς NEUDARSTELLUNG EINER WOHNBAUFLÄCHE AM SÜDÖSTLICHEN SIEDLUNGSRAND, CA. 2,74 HA 

FLÄCHE 01/04 ς NEUDARSTELLUNG EINER WOHNBAUFLÄCHE AM SÜDÖSTLICHEN SIEDLUNGSRAND, CA. 0,8 HA 

  

wirksamer FNP geplante Darstellung 

Ziel/ Größe Entwicklung von Wohnbauflächen am südöstlichen Siedlungsrand von insgesamt ca. 
3,54 ha. 

Darstellung im wirk-
samen FNP 

Landwirtschaftliche Fläche 

Aktueller Bestand Landwirtschafte Nutzung 

Beschreibung des 
Vorhabens 

Neuausweisung von Wohnbauflächen im Südosten der Gemeinde Albig aufgrund der 
guten Verkehrsanbindung und einer hohe Nachfrage an Baugrundstücken. Leerstände 
und Potenziale einer innerörtlichen Verdichtung bestehen nicht. Um der Nachfrage ge-
recht zu werden, sollen bisherige Ackerbauflächen in Wohnbauflächen umgewandelt 
werden und einen neuen geschlossenen Siedlungsrand im Südosten ermöglichen. Für 
die Fläche 01/01 Ǝƛƭǘ ŘŜǊ ǊŜŎƘǘǎƪǊŅŦǘƛƎŜ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ α±ƻǊ DŜƳŅǊƪά. 

Die Fläche 01/04 dient der Erweiterung der Flächenausweisung 01/01. 

Übergeordnete Pla-
nungen 

Sonstige Landwirtschaftsflächen (RROP 2014, genehmigt 2015) 

Standortalternativen Aufgrund vorhandener Hangrutschgebiete und Hochspannungsleitungen bestehen 
keine Alternativen.  

Hinweise aus den Be-
teiligungsverfahren 

Fläche 01/01: In den bestehenden Wirtschaftswegen (Gemarkung Albig, Flur 11, Par-
zelle 86/2 und 81) verläuft aus südwestlicher Richtung kommend die Transportleitung 
"Schacht Albig-Hochbehälter Albig", DN 200, Stahl (einschließlich Kathodenschutz). Sie 
fungiert als Haupteinspeisung der Ortsgemeinde Albig. 

Die exakte Lage und Tiefe der Versorgungsleitung muss im Vorfeld von Erschließungsar-
beiten mittels Suchgraben festgestellt werden. Darüber hinaus müssen die zugehörigen 
Schutzstreifen zum Zweck von Reparaturen sowie Wartungs- und Instandsetzungsarbei-
ten jeder Zeit zugänglich sein, so dass die Leitung nicht überbaut werden darf. 

Fläche 01/04: Durch die Lage des Plangebietes südöstlich der Ortsrandlage von Albig ist 
die Bebauung an diesem Standort auch vor anfallendem Außengebietswasser bei selte-
neren Starkregenereignissen (100-jährliches Regenereignis) zu schützen. Die Entwässe-
rungsplanung sollte demzufolge die schadlose Ableitung des aus dem östlich gelegenen 
Außengebiet anfallenden Oberflächenwassers mit berücksichtigen. 

Weniger als 100 m südwestlich wurden 1989 zahlreiche vorgeschichtliche Scherben be-
obachtet. Daher handelt es sich um archäologische Verdachtsflächen. 

Bewertung Umwelt-
bericht 

Insgesamt ist hinsichtlich der Schutzgüter mit einem geringen bis mittleren Konfliktpo-
tential zu rechnen. 
Die Planung betrifft die Schutzgüter in unterschiedlichem Ausmaß, wobei der Verlust 
des offenen, landwirtschaftlich genutzten Bodens sowie der Einfluss auf das Land-
schaftsbild die bedeutendsten Konfliktpotentiale darstellen. Mögliche Risiken durch 
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wild abfließendes Hangwasser im Fall von Extremereignissen sind zu prüfen. Auch die 
mögliche Betroffenheit eines Archivbodens ist konkreter zu untersuchen. Alle übrigen 
Konflikte lassen sich voraussichtlich planerisch lösen. 

 

FLÄCHE 01/02 ς NEUDARSTELLUNG EINER GEMISCHTEN BAUFLÄCHE, CA. 0,5 HA 

  

wirksamer FNP geplante Darstellung 

Ziel/ Größe Neuausweisung einer gemischten Baufläche, ca. 0,5 ha. 

Darstellung im wirk-
samen FNP 

Landwirtschaftliche Fläche  

Aktueller Bestand Intensive Landwirtschaftsflächen 

Beschreibung des 
Vorhabens 

Auf der Fläche soll gegebenenfalls das Thema Einzelhandel zur örtlichen Nahversorgung 
umgesetzt werden. 

Übergeordnete Pla-
nungen 

Sonstige Landwirtschaftsflächen (RROP 2014, genehmigt 2015) 

Standortalternativen Aufgrund der guten Lage mit Anschluss an die B271 und die Ortslage ist die Fläche prä-
destiniert für einen Einzelhandelsbetrieb und somit auch keine Alternative im Ort vor-
handen. Zudem sollen hier kleinräumige Einzelhandelbetriebe gemischt mit Wohnbe-
bauung angesiedelt werden.  

Bewertung Umwelt-
bericht 

Insgesamt ist hinsichtlich der Schutzgüter mit einem geringen Konfliktpotential zu 
rechnen. 
Die Planung betrifft die Schutzgüter in unterschiedlichem Ausmaß, wobei der Verlust 
des offenen Bodens sowie der Einfluss auf das Ortsbild die bedeutendsten Konfliktpo-
tentiale darstellen. Mögliche Risiken im Fall von Extremereignissen sind zu prüfen. Alle 
übrigen Konflikte lassen sich voraussichtlich planerisch lösen. 
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9.2 Bechenheim 

9.2.1 Flächenrücknahmen 

FLÄCHE 02/01 ς RÜCKNAHME EINER WOHNBAUFLÄCHEN AM ÖSTLICHEN SIEDLUNGSRAND, UMWANDLUNG ZU LANDWIRTSCHAFT, 
CA. 2,01 HA 

  

wirksamer FNP geplante Darstellung 

Ziel/ Größe Rücknahme einer bestehenden Wohnbaufläche von ca. 2,01 ha. 

Darstellung im wirk-
samen FNP 

Wohnbaufläche 

Aktueller Bestand Landwirtschaftliche Nutzflächen  

Beschreibung des 
Vorhabens 

Die Fläche wird zurückgenommen, da sie durch die neuen im LEP IV, 3. Teilfortschrei-
bung vorgeschriebenen Mindestabstände zu Windenergieanlagen zu nahe an selbigen 
liegt.  

Übergeordnete Pla-
nungen 

Wohnbaufläche / sonstige Landwirtschaftsfläche (RROP 2014, genehmigt 2015) 

Standortalternativen Keine Alternative vorhanden. 

9.2.2 Flächenneudarstellungen 

FLÄCHE 02/02 ς NEUDARSTELLUNG EINER WOHNBAUFLÄCHE, SÜDLICHER SIEDLUNGSRAND, CA. 1,1 HA 

  

wirksamer FNP geplante Darstellung 

Ziel/ Größe Neuausweisung einer Wohnbaufläche, ca. 1,1 ha. 

Darstellung im wirksa-
men FNP 

Landwirtschaftliche Fläche  

Aktueller Bestand Landwirtschaftsflächen 

Beschreibung des Vor-
habens 

Entsprechend dem Bedarf an Wohnbauflächen wird im Süden eine zukünftige Ortsent-
wicklung forciert. Diese schließt sich ein bestehendes Wohn- und Mischgebiet an. 
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Übergeordnete Pla-
nungen 

Sonstige Landwirtschaftsflächen, Vorranggebiet Grundwasserschutz (RROP 2014, ge-
nehmigt 2015), Vorbehaltsgebiet Freizeit, Erholung und Landschaftsbild 

Standortalternativen Im Südwesten wurde eine weitere Alternative geprüft, welche aufgrund größerer Rest-
riktionen jedoch ausgeschlossen wurde. Die Alternativfläche ist aufgrund einer schwie-
rigen Erschließung und ihres Zuschnitts für eine Planung weniger geeignet. 

Hinweis für nachfol-
gende Planungen 

Etwa 250m nordöstlich des geplanten Wohngebietes befindet sich die Wasserfassung 
Bechenheim Brunnen 2, welche nicht aktiv ist, da die Trinkwasserförderung eingestellt 
wurde. Eine Reaktivierung der Anlagen ist denkbar, wenn auch ein Reaktivierungszeit-
raum gegenwärtig nicht abschätzbar ist. Nachfolgende Planungen sollten den Schutz der 
Trinkwasserressource angemessen berücksichtigen. 

In den nachgelagerten Planverfahren ist auf entsprechende angemessene Maßnahmen 
wie z.B. Ortsrandeingrünung oder grüne Durchwegung zu achten, um Beeinträchtigun-
gen zu vermindern. 

Bewertung Umwelt-
bericht 

Insgesamt ist hinsichtlich der Schutzgüter mit einem mittleren Konfliktpotential zu 
rechnen. 
Die Planung betrifft die Schutzgüter in unterschiedlichem Ausmaß, wobei der Verlust 
des offenen, landwirtschaftlich genutzten Bodens sowie der Einfluss auf das Land-
schaftsbild die bedeutendsten Konfliktpotentiale darstellen. Mögliche Risiken im Fall 
von Extremereignissen sind zu prüfen. Alle übrigen Konflikte lassen sich voraussichtlich 
planerisch lösen. 

9.3 Bechtolsheim 

9.3.1 Flächenberichtigungen 

FLÄCHE 03/02 ς αUM DEN BAHNHOF ς NEUFASSUNG 7. ÄNDERUNGά ς BERICHTIGUNG: ÄNDERUNG DER DARSTELLUNG GEMISCH-

TER BAUFLÄCHE IN WOHNBAUFLÄCHE, CA. 0,70 HA  

FLÄCHE 03/03 ς αUM DEN BAHNHOF ς NEUFASSUNG 7. ÄNDERUNGά ς BERICHTIGUNG: ÄNDERUNG DER DARSTELLUNG FLÄCHE 

FÜR GEMEINBEDARF IN GEMISCHTE BAUFLÄCHE, CA. 0,22 HA 

  

wirksamer FNP berichtigte Darstellung 

Ziel Darstellung als Wohnbaufläche, 0,7 ha. 

Darstellung im wirk-
samen FNP 

Gemischte Baufläche 

Beschreibung des 
Vorhabens 

Die Flächendarstellung wird entsprechend dem Bebauungsplan "Um den Bahnhof ς 
bŜǳŦŀǎǎǳƴƎ тΦ &ƴŘŜǊǳƴƎά ōŜǊƛŎƘǘƛƎǘΦ 5ƛŜ 9ǊǎŎƘƭƛŜǖǳƴƎ ƛǎǘ ōŜǊŜƛǘǎ ƘŜǊƎŜǎǘŜƭƭǘΦ 
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9.3.2 Flächenneudarstellungen 

FLÄCHE 03/01 ς NEUDARSTELLUNG EINER WOHNBAUFLÄCHE AM NÖRDLICHEN ORTSRAND, CA. 3,0 HA 

  

wirksamer FNP geplante Darstellung 

Ziel/ Größe Neuausweisung einer Wohnbaufläche, ca. 3,0 ha. 

Darstellung im wirk-
samen FNP 

Landwirtschaftliche Fläche  

Aktueller Bestand Intensive Landwirtschaftsflächen 

Beschreibung des 
Vorhabens 

Um der Nachfrage nach Bauland nachzukommen, soll diese Wohnbaufläche entwickelt 
werden. 

Übergeordnete Pla-
nungen 

Sonstige Landwirtschaftsflächen (RROP 2014, genehmigt 2015) 

Standortalternativen Eine Fläche im Südwesten wurde aufgrund der Lage in einem Naturschutzgebiet ausge-
schlossen. Eine weitere geprüfte Fläche im Nordosten wurden aufgrund der Nähe zur 
Selz ebenfalls ausgeschlossen. Die Ortsgemeinde zeichnet sich durch Hangrutschgebiete 
aus, wodurch sich eine Ausweisung entsprechender Wohnbauflächen als schwierig er-
weist. 

Hinweise aus den Be-
teiligungsverfahren 

Etwa 50 m südlich des Areals wurde 1962 in einem Ziegeleigelände ein jungsteinzeitli-
ches Hockergrab gefunden. Daher handelt es sich um eine archäologische Verdachtsflä-
che. 

Bewertung Umwelt-
bericht 

Insgesamt ist hinsichtlich der Schutzgüter mit einem geringen bis mittleren Konfliktpo-
tential zu rechnen. 
Die Planung betrifft die Schutzgüter in unterschiedlichem Ausmaß, wobei der Verlust 
des offenen, landwirtschaftlich genutzten Bodens sowie der Einfluss auf das Land-
schaftsbild die bedeutendsten Konfliktpotentiale darstellen. Mögliche Risiken im Fall 
von Extremereignissen sind zu prüfen. Alle übrigen Konflikte lassen sich voraussichtlich 
planerisch lösen. 
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FLÄCHE 03/04 ς NEUDARSTELLUNG EINER WOHNBAUFLÄCHE, CA. 0,44 HA 

FLÄCHE 03/05 ς NEUDARSTELLUNG EINER FLÄCHE FÜR GEMEINBEDARF, CA. 0,60 HA 

  

wirksamer FNP geplante Darstellung 

Ziel/ Größe Neuausweisung einer Wohnbaufläche, ca. 0,44 ha und einer Fläche für den Gemeinbe-
darf, ca. 0,60 ha. 

Darstellung im wirk-
samen FNP 

Mischgebiet, landwirtschaftliche Fläche  

Aktueller Bestand Landwirtschaftsflächen 

Beschreibung des 
Vorhabens 

Für die Flächen gibt es einen Bebauungsplan, welcher sich im Verfahren befindet. Der 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ αDǊǳƴŘǎŎƘǳƭŜά ǎƛŜƘǘ ŦǸǊ ŘƛŜ CƭŅŎƘŜ Ŝƛƴ ²ƻƘƴƎŜōƛŜǘ ǳƴŘ ŜƛƴŜ DǊǳƴŘπ
schule vor. Entsprechend werden die Flächen dargestellt. 

Übergeordnete Pla-
nungen 

Sonstige Landwirtschaftsflächen (RROP 2014, genehmigt 2015) 

Standortalternativen Keine Alternativen vorhanden. 

Bewertung Umwelt-
bericht 

Insgesamt ist hinsichtlich der Schutzgüter mit einem geringen Konfliktpotential zu 
rechnen. 
Die Planung betrifft die Schutzgüter in unterschiedlichem Ausmaß, wobei der Verlust 
des offenen, landwirtschaftlich genutzten Bodens sowie der Einfluss auf das Land-
schaftsbild die bedeutendsten Konfliktpotentiale darstellen. Mögliche Risiken im Fall 
von Extremereignissen sind zu prüfen. Alle übrigen Konflikte lassen sich voraussichtlich 
planerisch lösen. 

 

9.4 Bermersheim v.d. Höhe 

Innerhalb der Ortsgemeinde gibt es keine Berichtigungen, Rücknahmen oder Neuausweisungen. 
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9.5 Biebelnheim 

9.5.1 Flächenberichtigung 

FLÄCHE 05/02 ς α.IEBELNHEIM-OST ς 4. ÄNDERUNGά ς BERICHTIGUNG: ÄNDERUNG DER DARSTELLUNG GRÜNFLÄCHE ZWECKBE-

STIMMUNG FRIEDHOF IN WOHNBAUFLÄCHE, CA. 0,12 HA 

  

wirksamer FNP geplante Darstellung 

Ziel Darstellung einer Wohnbaufläche, 0,12 ha. 

Darstellung im wirk-
samen FNP 

Grünfläche Zweckbestimmung Friedhof 

Beschreibung des 
Vorhabens 

Die ursprünglich für die Friedhofserweiterung angedachte Fläche wird nicht mehr für 
diesen Zweck benötigt und soll daher einer baulichen Nutzung zugeführt werden. Der 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ ŘŜǊ LƴƴŜƴŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ α.ƛŜōŜƭƴƘŜƛƳ-Ost ς пΦ &ƴŘŜǊǳƴƎά ƛǎǘ ǊŜŎƘǘǎƪǊŅŦǘƛƎ 
und bereits umgesetzt. Die Fläche wird als Wohnbaufläche ausgewiesen. 

 

9.5.2 Flächenrücknahmen 

FLÄCHE 05/03 ς RÜCKNAHME EINER GEMISCHTEN BAUFLÄCHE AM SÜDWESTLICHEN SIEDLUNGSRAND, UMWANDLUNG ZU LAND-

WIRTSCHAFT, CA. 0,22 HA 

  

wirksamer FNP geplante Darstellung 

Ziel/ Größe Rücknahme einer bestehenden gemischten Baufläche von 0,22 ha und Darstellung als 
landwirtschaftliche Fläche. 

Darstellung im wirk-
samen FNP 

Gemischte Baufläche 

Aktueller Bestand Landwirtschaftliche Nutzfläche  

Beschreibung des 
Vorhabens 

Da die Fläche noch nicht baulich genutzt wird und langfristig die Option des Anschlusses 
einer Ortsumgehung offengehalten werden soll, wird die Fläche zurückgenommen. 

Übergeordnete Siedlungsfläche Wohnen (RROP 2014, genehmigt 2015) 
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Planungen 

Standortalternati-
ven 

Da diese Fläche nicht einer Bebauung zugeführt werden soll, wird sie im Sinne einer 
zielorientierten Siedlungsentwicklung zurückgenommen. 

 

9.5.3 Flächenneudarstellungen 

FLÄCHE 05/01 ς NEUDARSTELLUNG EINER GEMISCHTEN BAUFLÄCHE AM NÖRDLICHEN SIEDLUNGSRAND, CA. 0,24 HA 

  

wirksamer FNP geplante Darstellung 

Ziel/ Größe Neuausweisung einer gemischten Baufläche, ca. 0,24 ha. 

Darstellung im wirk-
samen FNP 

Landwirtschaftliche Fläche  

Aktueller Bestand Mähwiese, Gebäude 

Beschreibung des 
Vorhabens 

Die Fläche wird ausgewiesen, um einen Lückenschluss zwischen der bereits zu beiden 
Seiten der Fläche bestehenden Bebauung zu vollziehen. Hierdurch kann der nördliche 
Ortsrand arrondiert werden. 

Übergeordnete Pla-
nungen 

Sonstige Landwirtschaftsfläche (RROP 2014, genehmigt 2015) 

Standortalternativen Da es sich um einen Lückenschluss handelt, wurden hierfür keine Alternativen geprüft. 

Hinweis für nachfol-
gende Planungen 

Die Bebauung an diesem Standort ist vor anfallendem Außengebietswasser bei seltene-
ren Starkregenereignissen (100-jährliches Regen-ereignis) zu schützen. Die Entwässe-
rungsplanung sollte demzufolge die schadlose Ableitung des aus dem nördlich gelege-
nen Außengebiet anfallenden Oberflächenwassers mit berücksichtigen. 

Archäologische Verdachtsstelle (mittelalterliche Gerichtsstätte). 

Bewertung Umwelt-
bericht 

Insgesamt ist hinsichtlich der Schutzgüter mit einem geringen Konfliktpotential zu 
rechnen. 
Die Überplanung der in Teilen bereits baulich genutzten Fläche betrifft die Schutzgüter 
in lediglich sehr geringem Umfang. Mögliche Risiken im Fall von Extremereignissen sind 
zu prüfen. Alle übrigen Konflikte lassen sich voraussichtlich planerisch lösen. 
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FLÄCHE 05/04 ς NEUDARSTELLUNG EINER WOHNBAUFLÄCHE AM WESTLICHEN SIEDLUNGSRAND, CA. 0,8 HA 

  

wirksamer FNP geplante Darstellung 

Ziel/ Größe Neuausweisung einer Wohnbaufläche, ca. 0,8 ha. 

Darstellung im wirk-
samen FNP 

Landwirtschaftliche Fläche  

Aktueller Bestand Weidefläche mit Gehölzstrukturen und einem Unterstand 

Beschreibung des 
Vorhabens 

Die am westlichen Siedlungsrand an der Flonheimer Straße gelegene Fläche stellt eine 
geringfügige Erweiterung der bereits dargestellten Fläche nach Westen hin dar und soll 
die Nachfrage nach Bauflächen decken. Die Flächengröße ist notwendig, um die Flächen 
wirtschaftlich zu entwickeln. Zudem soll die Vorbereitung einer Verkehrsentlastung er-
folgen. Die Errichtung eines Kreisverkehrsplatzes wird in Erwägung gezogen, um eine 
Verkehrsberuhigung auf der L 408 zu bewirken. 

Übergeordnete Pla-
nungen 

Sonstige Landwirtschaftsflächen (RROP 2014, genehmigt 2015) 

Standortalternativen Die Fläche dient als Erweiterung der angrenzenden bestehenden Wohnbaufläche. Ent-
sprechend sind keine alternativen Flächen vorhanden. 

Hinweis für nachfol-
gende Planungen 

Die Bebauung an diesem Standort ist vor anfallendem Außengebietswasser bei seltene-
ren Starkregenereignissen (100-jährliches Regenereignis) zu schützen. Die Entwässe-
rungsplanung sollte demzufolge die schadlose Ableitung des aus dem westlich gelege-
nen Außengebiet anfallenden Oberflächenwassers mit berücksichtigen.  

Bewertung Umwelt-
bericht 

Insgesamt ist hinsichtlich der Schutzgüter mit einem geringen Konfliktpotential zu 
rechnen. 
Die Planung betrifft die Schutzgüter in unterschiedlichem Ausmaß, wobei der Verlust 
des offenen, landwirtschaftlich genutzten Bodens das bedeutendsten Konfliktpotential 
darstellt. Mögliche Risiken im Fall von Extremereignissen sind zu prüfen. Die mögliche 
Betroffenheit von Archivböden ist zu untersuchen. Alle übrigen Konflikte lassen sich vo-
raussichtlich planerisch lösen. 



Teilfortschreibung Siedlungsentwicklung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Alzey-Land 
Begründung Seite 64  

WSW & Partner GmbH - Hertelsbrunnenring 20 - 67657 Kaiserslautern - Tel. (0631) 3423-0 - Fax (0631) 3423-200 

9.6 Bornheim 

9.6.1 Flächenberichtigungen 

FLÄCHE 06/03 ς αORTSKERN Iά ς BERICHTIGUNG: ÄNDERUNG DER DARSTELLUNG FLÄCHE FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT UND GE-

MISCHTE BAUFLÄCHE IN WOHNBAUFLÄCHE, CA. 0,54 HA 

  

wirksamer FNP berichtigte Darstellung 

Ziel Darstellung als ²ƻƘƴōŀǳŦƭŅŎƘŜ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘ ŘŜǎ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ αhǊǘǎƪŜǊƴ Lά ό.Ŝπ
richtigung) 

Darstellung im wirk-
samen FNP 

Fläche für die Landwirtschaft, gemischte Baufläche 

Beschreibung des 
Vorhabens 

Die Fläche ist im Bebauungsplan "Ortkern I" als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. 
Der Bebauungsplan ist seit 2008 rechtskräftig. 

 

FLÄCHE 06/04 ς αORTSKERN Iά ς BERICHTIGUNG: ÄNDERUNG DER DARSTELLUNG GEMISCHTER BAUFLÄCHE UND WOHNBAUFLÄCHE 

IN LANDWIRTSCHAFTLICHE FLÄCHE, CA. 0,24 HA 

                   

wirksamer FNP berichtigte Darstellung 

Ziel Darstellung Wohnbaufläche entsprechend des .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ αhǊǘǎƪŜǊƴ Lά ό.ŜǊƛŎƘǘƛπ
gung) 

Darstellung im wirk-
samen FNP 

Gemischte Baufläche, Wohnbaufläche 

Beschreibung des 
Vorhabens 

Die Fläche ist im Bebauungsplan "Ortkern I" als Fläche für die Landwirtschaft festge-
setzt. Der Bebauungsplan ist seit 2008 rechtskräftig. 

 
































































































































































































